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Vorbemerkungen

Die Stadt Balingen engagiert sich seit vielen Jahren erfolgreich fur den Erhalt ihrer
funktionierenden Stadtteile durch Aufwertung der zentralen Bereiche.

Aufgrund einer gro3en Zahl baulicher Mangel im privaten Gebaudebestand sowie De-
fiziten bei der Gestaltung des 6ffentlichen Raumes sind neue Anreize und Impulse er-
forderlich, um ein attraktives und zeitgemaRes Leben im Stadtteil Frommern zu er-
moglichen. Mit der anstehenden Sanierung soll daher die Zukunftsfahigkeit des Zent-
rums Buhren gesichert und eine identitatsstiftende Ortsmitte geschaffen werden.
Durch die Sanierungsmafinahmen sollen Anreize geschaffen werden, die in die Jahre
gekommene Bebauung im Zentrum Buhren zeitgemalf zu sanieren und einen attrakti-
ven Wohn- und Arbeitsstandort zu schaffen.

Das vorliegende MalRnahmenpaket erdffnet der Stadt Balingen die Chance einer stad-
tebaulichen Neugestaltung des Stadtteils Frommern als wichtigen Ort der sozialen
Begegnung, der Anpassung an moderne Wohnanspruche und die Befriedigung der
Bedarfe einer alternden Bevolkerung.

Das Ziel der stadtebaulichen Modernisierung des Stadtteils wird durch das Stadtent-
wicklungskonzept aus dem Jahr 2024 bekraftigt und entspricht der gesamtértlichen
Entwicklungsplanung.

Wir méchten uns an dieser Stelle bei der Stadt Balingen und dem Gemeinderat fir die
Unterstltzung bedanken. Durch das Engagement und die positive Resonanz der Bir-
gerschaft kann auf einen erfolgreichen Verlauf einer anstehenden Sanierungsmal3-
nahme geschlossen werden.

Stuttgart, Anfang Oktober 2025
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1. Sanierung nach dem Besonderen Stadtebaurecht

1.1 Ziele und Aufgaben

Das Besondere Stadtebaurecht des Baugesetzbuchs (BauGB) bildet die rechtliche
und verfahrenstechnische Grundlage, auf der die SanierungsmalRnahme vorbereitet
wurde.

»otadtebauliche Sanierungsmaflinahmen sind Malinahmen, durch die ein Gebiet zur
Behebung stadtebaulicher Missstande wesentlich verbessert oder umgestaltet wird.
Stadtebauliche Missstande liegen vor, wenn

1) das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Be-
schaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
haltnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Men-
schen, auch unter Beriicksichtigung der Belange des Klimaschutzes und der
Klimaanpassung, nicht entspricht oder

2) das Gebiet in der Erfullung der Aufgaben erheblich beeintrachtigt ist, die ihm nach
seiner Lage und Funktion obliegen.” (§ 136 Abs. 2 BauGB)

Fir die Anwendung des Sanierungsrechts ist das Vorliegen eines aus der Gesamtsi-
tuation ableitbaren qualifizierten 6ffentlichen Interesses notwendig. Stadtebauliche
Sanierungsmalnahmen sind formell Gesamtmalnahmen und zielen darauf ab, die
unterschiedlichen EinzelmalRnahmen Uber einen langeren Zeitraum zu koordinieren
und aufeinander abzustimmen. Materiell geht es bei der stadtebaulichen Sanierung
um die wesentliche Verbesserung oder Umgestaltung eines Gebiets mit dem Ziel, die
zu Beginn der MaRnahme vorhandenen Missstande auf Dauer zu beheben bzw. zu
mindern.

,Bei der Beurteilung, ob in einem stadtischen oder landlichen Gebiet stadtebauliche
Missstande vorliegen, sind insbesondere zu bericksichtigen

1) die Wohn- und Arbeitsverhaltnisse oder die Sicherheit der in dem Gebiet wohnen-
den und arbeitenden Menschen in Bezug auf

a) die Belichtung, Besonnung und Bellftung der Wohnungen und Arbeitsstatten,
b) die bauliche Beschaffenheit von Gebauden, Wohnungen und Arbeitsstatten,
c) die Zuganglichkeit der Grundstticke,

d) die Auswirkungen einer vorhandenen Mischung von Wohn- und Arbeitsstat-
ten,

e) die Nutzung von bebauten und unbebauten Flachen nach Art, Maf3 und Zu-
stand,

f)  die Einwirkungen, die von Grundstiicken, Betrieben, Einrichtungen oder Ver-
kehrsanlagen ausgehen, insbesondere durch Larm, Verunreinigungen und Er-
schitterungen,

g) die vorhandene Erschliefung,

h) die energetische Beschaffenheit, die Gesamtenergieeffizienz der vorhandenen
Bebauung und der Versorgungseinrichtungen des Gebiets unter Bericksichti-
gung der allgemeinen Anforderungen an den Klimaschutz und die Klimaan-
passung;
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2) die Funktionsfahigkeit des Gebiets in Bezug auf
a) den flielkenden und ruhenden Verkehr,

b) die wirtschaftliche Situation und Entwicklungsfahigkeit des Gebiets unter Be-
ricksichtigung seiner Versorgungsfunktion im Verflechtungsbereich,

c) die infrastrukturelle ErschlieBung des Gebiets, seine Ausstattung mit und die
Vernetzung von Grin- und Freiflachen unter Berlcksichtigung der Belange
des Klimaschutzes und der Klimaanpassung, seine Ausstattung mit Spiel- und
Sportplatzen und mit Anlagen des Gemeinbedarfs, insbesondere unter Be-
ricksichtigung der sozialen und kulturellen Aufgaben dieses Gebiets im Ver-
flechtungsbereich.” (§ 136 Abs. 3 BauGB)

,Stadtebauliche Sanierungsmafinahmen dienen dem Wohl der Allgemeinheit. Sie sol-
len dazu beitragen, dass

1) die bauliche Struktur in allen Teilen des Bundesgebiets nach den allgemeinen An-
forderungen an den Klimaschutz und die Klimaanpassung sowie nach den sozia-
len, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen entwickelt wird,

2) die Verbesserung der Wirtschafts- und Agrarstruktur unterstitzt wird,

3) die Siedlungsstruktur den Erfordernissen des Umweltschutzes, den Anforderungen
an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bevoélkerung und der Bevdlke-
rungsentwicklung entspricht oder

4) die vorhandenen Ortsteile erhalten, erneuert und fortentwickelt werden, die Gestal-
tung des Orts- und Landschaftsbilds verbessert und den Erfordernissen des Denk-
malschutzes Rechnung getragen wird.“ (§ 136 Abs. 4 BauGB)

1.2 Vorbereitende Untersuchungen

Vorbereitende Untersuchungen (VU) nach § 141 BauGB sind erforderlich, um Beurtei-
lungsgrundlagen fur die Notwendigkeit, den Umfang und die Intensitat der Sanierung
zu erhalten. Innerhalb der VU werden durchzuflihrende SanierungsmafRnahmen im
festgelegten Bereich definiert, Vorschlage flr eine Neuordnung erarbeitet und die Vo-
raussetzungen fir die férmliche Festlegung eines Sanierungsgebiets geschaffen.

,Die vorbereitenden Untersuchungen sollen sich auch auf nachteilige Auswirkungen
erstrecken, die sich fur die von der beabsichtigten Sanierung unmittelbar Betroffenen
in ihren personlichen Lebensumstanden im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich vo-
raussichtlich ergeben werden.” (§ 141 Abs. 1 S. 2 BauGB)

Das Ergebnis des vorliegenden integrierten stadtebaulichen Entwicklungskonzepts
bestatigt die Sanierungsnotwendigkeit und belegt die Realisierungschancen hinsicht-
lich Finanzierung und Durchflhrbarkeit (Mitwirkungsbereitschaft der Sanierungsbetei-
ligten).
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1.3 Ablauf einer Sanierung gem. §§ 136 ff. BauGB

Phase1 Antragstellung und ISEK fiir ein Stadtebauforderungsprogramm
> Feststellung und Analyse der stadtebaulichen Missstande
> Zielkonzept und stadtebauliche Ziele
> Malinahmenkonzept
> Kosten- und Finanzierungsubersicht
> Antrag
Phase 2 Vorbereitende Untersuchungen
> Beschluss des Gemeinderats: Einleitungsbeschluss tGber den Beginn der vorbe-
reitenden Untersuchungen mit ortsublicher Bekanntmachung
> Analyse und Bewertung der stadtebaulichen Missstande
> Gesprache mit den beteiligten Blirger:innen Gber Mitwirkungsbereitschaft und
Mitwirkungsfahigkeit
> Beteiligung der 6ffentlichen Aufgabentrager, Untersuchung der Durchfiihrungs-
maoglichkeiten flr eine Sanierung
> Grundzige zum Sozialplan
> Stadtebauliches Zielkonzept, Malnahmenkonzept
> Detaillierte Kosten- und Finanzibersicht
> Ergebnisbericht
Phase 3 Sanierungsdurchfiihrung

Beschluss des Gemeinderats: Férmliche Festlegung des Sanierungsgebiets

Betreuung und Beratung der Stadt und der beteiligten Blrger:innen (Organisa-
tion und Koordination)

Stadtebauliche Konkretisierung (z. B. Wettbewerb, stadtebaulicher Entwurf, Be-
bauungsplan)

Finanzielle Abwicklung

Ordnungsmaflnahmen und Grunderwerb sowie grundstiicksbezogene Mallnah-
men (Beginn der Bodenordnung, Verhandlungen und Gesprache mit den betei-
ligten Eigentimer:innen, Umsetzung von Bewohner:innen, Reprivatisierung)

Modernisierung und Instandsetzung
(Betreuung und Beratung der Eigentimer:innen)

Erschlieung
Bauliche Realisierung

Beschluss des Gemeinderats: Aufhebung der férmlichen Festlegung des Sanie-
rungsgebiets
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1.4 Allgemeine Zuwendungsbestimmungen

Rechtsgrundlagen

Auf die Gewahrung einer Zuwendung besteht kein Rechtsanspruch. Die Rechtsgrund-
lagen bei der Sanierungsférderung im Fall einer Programmaufnahme bilden:

> 2. Kapitel ,Besonderes Stadtebaurecht” im BauGB,

> die Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums Uber die Forderung stadte-
baulicher Erneuerungs- und Entwicklungsmaflinahmen (Stadtebauférderungsricht-
linien — StBauFR) in der Fassung vom 01.02.2019,

> die Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung,

> die Verwaltungsvereinbarung Stadtebauférderung 2025

Zuwendungsfahige Kosten

Geférdert wird als Einheit die stadtebauliche Erneuerung eines Gebiets, das unter Be-
achtung der daflir geltenden Grundsatze abgegrenzt wurde und flr dessen Verbesse-
rung eine Gesamtheit von EinzelmafRnahmen notwendig sind. Grundsatzlich und aus-
schlielich sind die Stadte und Gemeinden Empfanger der Zuwendung. Diese sind
jedoch berechtigt, einen Teil der Férdermittel, zusammen mit ihrem Eigenanteil, fir
Kosten zuwendungsfahiger Einzelma3nahmen Dritter zu verwenden. Zuwendungsfa-
hig beziehungsweise férderfahig sind:

1) Vorbereitung

> die vorbereitenden Untersuchungen mit féormlicher Festlegung des Sanie-
rungsgebiets

> die Bestimmung der stadtebaulichen Ziele,
> stadtebauliche Planungen, Bauleitplanung, Rahmenplanung etc.
2) Nicht rentierlicher Grunderwerb

> diese Flachen werden vorrangig fur 6ffentliche Nutzungen, z. B. Erschlief3un-
gen, erworben.

3) Rentierlicher Grunderwerb

> dient vorrangig zur Grundstticksneuordnung. Die hier erzielten Einnahmen
muissen dem Sanierungskonto gutgeschrieben werden.

4) Ordnungsmalinahmen
> Neuordnung von Grundstiicken, d. h. Freilegung und Baureifmachung,

> sanierungsbedingte Erschlielungsmalinahmen. Dazu gehdrt die Neugestal-
tung von Stral’en und Platzen, die Errichtung von Stellplatzanlagen.

5) Baumaflnahmen
> Modernisierung und Instandsetzung (Erneuerung von Gebauden),

>  Schaffung von Gemeinbedarfseinrichtungen (Rathaus, Kindergarten, Ver-
sammlungsraume, Mehrzweckhallen etc.).
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Die Kommune kann sich zur Erledigung und Betreuung der SanierungsmafRnahme
eines Sanierungstragers oder eines Sanierungsbeauftragten bedienen. Auch die dort
entstehenden Honorare und Vergitungen sind forderfahig.

1.5 Inhalt und Ablauf

27. Mai 2025 Beschluss des Gemeinderats Uber die Einleitung der VU
13. Juni 2025 Offentliche Bekanntmachung des Einleitungsbeschlusses
07. Juli 2025 Burgerinformationsveranstaltung/Informationspaket

29. Juli 2025 Vororttermin mit RP und Ministerium

> Bestandsaufnahme und Analyse

> Beteiligung 6ffentliche Aufgabentrager
Mai bis > Gesprache mit den Beteiligten und Befragung
September 2025

> Sozialplan

> Zielkonzept und Malinahmenkonzept

Abgabe des Antrags (Broschire, Plane, Ergebnisse VU) beim For-

06. Oktober 2025 dermittelgeber

ca. Mai 2026 Férmliche Festlegung des Sanierungsgebiets im Gemeinderat

Offentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses inklusive

Im Anschluss Abgrenzungsplan (Rechtskraft der Satzung)

Beginn der Sanierungsdurchfiihrung

Im Anschluss N - :
Forderung von kommunalen und privaten EinzelmaRnahmen




Stadtebauliche Erneuerung | STEG 9

2. Rahmenbedingungen - Stadt Balingen

2.1 Allgemeine Informationen

Balingen liegt am Rande der Schwabischen Alb und befindet sich im Zollernalbkreis.
Frommern ist der zweitgrofite Stadtteil von Balingen und liegt am Ful3e der Schwabi-
schen Alb. Frommern liegt rund vier Kilometer sudostlich von der Kernstadt Balingen
im Tal der Eyach und ist Gber die B27 und weiter Uber die B463 sowie den offentli-
chen Nahverkehr gut angebunden.

Region

2.2 Landes- und Regionalplanung

Neckar-Alb

Landkreis

Zollernalbkreis

Raumkategorie

Verdichtungsbereich im Landlichen Raum

Zentralortliche
Einordnung

Mittelzentrum

Oberzentrum

Reutlingen/Tubingen, ca. 38 km entfernt
(MIV ca. 40 min), OPNV ca. 32 min

Mittelzentrum

Hechingen, ca. 15_.km entfernt
(MIV ca. 15 min), OPNV ca. 12 min

Unterzentrum

Bisingen, ca. 9 km__entfernt
(MIV ca. 12 min), OPNV ca. 6 min

Landesentwicklungs-
achse

Die Stadt Balingen liegt auf der Landesentwicklungs-
achse Reutlingen/Tibingen — Hechingen — Balingen —
Albstadt (-Sigmaringen) und der Achse
Reutlingen/Tlbingen — Hechingen — Balingen (-Rott-
weil)

Regionale Entwicklungs-
achse

Die Stadt Balingen liegt auf der regionalen Entwick-
lungsachse Balingen — Rosenfeld (-Oberndorf)

Regionale
Siedlungsentwicklung

Verstarkte Siedlungstatigkeit

Regionale
Freiraumstruktur

Regionaler Griinzug, Gebiet fir Naturschutz und
Landschaftspflege, slid-6stlich Gebiet fir Forstwirt-
schaft

Quelle: Regionalplan Neckar-Alb, 2013


https://de.wikipedia.org/wiki/Balingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4bische_Alb
https://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4bische_Alb
https://de.wikipedia.org/wiki/Eyach_(Neckar)
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Auséuéﬁaus der Struturkart
Quelle: Regionalplan Neckar-Alb, 2013

: . % 1
Auszug aus der Raumnutzungskarte
Quelle: Regionalplan Neckar-Alb, 2013
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2.3 Demografische Entwicklung

Einwohnerzahl Gesamtstadt 35.474 EW

Stichtag 31.12.2023

1

Bevodlkerungsentwicklung 37.678 EW +6,2%
2013-2023 +2.204 EW
Bevolkerungsvorausberech- - 3.525 EW -9,9%
nung ohne Wanderungen
2023-2045
Bevolkerungsvorausberech- + 1.681 EW +4,7%
nung mit Wanderungen
2023-2045
Durchschnittsalter 45,5 Jahre
Stichtag 31.12.2023 43,8 Jahre BW
Anteil der 5.834 Pers. 16,4 %
unter 18-Jahrigen 17,3 % BW
Stichtag 31.12.2023
Anteil der 8.523 Pers. 24,0 %
tiber 65-Jahrigen 31,1 % BW
Stichtag 31.12.2023
Durchschnittliche Haus- 2,3 Pers.
haltsgroRe 2,2 Pers. BW
Stichtag: 31.12.2017*
35.474 EW +4,7 %
Einwohnerzahl gesamt Bevolkerungsvorausrechnung
mit Wanderungen
2,3 Pers. @ 45,5 Jahre
22017 2023
Durchschnittliche HaushaltsgroRe Durchschnittsalter
24,0 % 16,4 %
2023 2023

> 65-Jahrige

< 18-Jahrige

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Wurttemberg, letzte Abfrage im Juli 2025

*Daten bisher nicht fortgeschrieben.
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2.4 Bisherige Sanierungsgebiete/Forderkulissen

Die Stadt fuhrt seit 1980 umfangreich und erfolgreich Sanierungsgebiete durch, zu-
letzt auch im Zusammenhang mit der Gartenschau.

Neben der Kernstadt Balingen bezogen sich die Gebiete auf Zillhausen und From-
mern. Uberlappungen mit dem aktuellen Sanierungsgebiet gibt es nicht.

Balingen
Quelle:

Geopartal Balingen
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w
~
Q
Q
-
-+
13
w
e
=
w
1]
=

N
g

y
4
o

)
)
e

5
0
12
5

Bl o o o] 5 2

Wohnumfeldmalnahme
(1981 - 2001)

Sanierungsgebiet "Stadtkern"
(1980 - 2004)

Sanierungsgebiet "Erganzungsbereich Innenstadt"
(2005 - 2013) Aufhebungsbeschluss: April 2014

Sanierungsgebiet "Erganzungsbereich Innenstadt 11"
Bewilligungszeitraum 01.01.2014 bis 30.04.2023

1. Erweiterung im Bereich
"Jugendhaus/Aktivpark"

2. Erweiterung im Bereich "Erweiterung Aktivpark" und
"Erweiterung Stadtarchiv/Eyachbogen”

3. Erweiterung im Bereich
"Erweiterung InselstralRe Badstralie"

Sanierungsgebiet "Gewerbegebiet nordliche
Hindenburgstrale"

Stadtteil Frommern

=] Sanierungsgebiet "Ziegeleigelande"
%% Abrechnung vorgelegt am 04.07.2001
Sanierungsgebiet "Alter Ortskern”
Aufhebungsbeschluss: April 2014

Stadtteil Zillhausen

m Sanierungsgebiet "Ortskern”
Bewilligungszeitraum 01.01.2008 bis 30.04.2019
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2.4.1 Sanierungsgebiet in der Kernstadt

Die Stadt Balingen ist in der Kernstadt aktuell in zwei Programmen der Stadtebaufor-
derung.

Bereits seit 1981 mit der Ausweisung des ersten Sanierungsgebietes ,Stadtkern und
Wohnumfeldmalinahme* ist die stadtebauliche Verbesserung und Aufwertung bereits
bebauter Bereiche als kontinuierlicher Prozess in Balingen etabliert.

GrolRe Meilensteine konnten im Rahmen der letzten 50 Jahre Stadtebauférderung
umgesetzt werden. Genannt werden soll exemplarisch an dieser Stelle die Neugestal-
tung des Marktplatzes und die Umgestaltung der Friedrichstrasse zur Ful3gangerzone
in den Jahren 1995-1998 und der Umbau des ehemaligen Gerberviertels Klein-Vene-
dig zum attraktiven Wohngebiet in den Jahren 2000-2004.

2.4.2 Erganzungsbereich Innenstadt I

Dieses Sanierungsgebiet erweitert die neugeschaffene Mitte mit Marktplatz und Fried-
richstrasse und befindet sich im letzten Viertel seiner Laufzeit.

Der Umbau der Bahnhofstrasse zur attraktiven Erweiterung der Innenstadt 2006-2008
mit dem neuen Bahnhofsvorplatz, die Neugestaltung des Kirchplatzes als Erweiterung
des Marktplatzes 2016-2018, die Anlage des Muhltorplatzes 2017-2022 fallen in die-
ses Sanierungsgebiet.

Zuletzt konnten im Zuge der Baumaflnahmen der Gartenschau 2023 stadtebauliche
Missstande beseitigt werden und dauerhafte Freiraume wie der Aktivpark, der Platz
am Stadtarchiv und die Schwefelbadgarten im Zuge der Stadtebauférderung entste-
hen.

Neben 6ffentlichen Radumen sind in den 50 Jahren Stadtebauférderung in der Kern-
stadt wichtige offentliche Gebdude mit Hilfe der Zuschisse der Stadtebauférderung
entstanden. Hier sollen stellvertretend der Neubau des Jugendhauses 2019 — 2021
und der Neubau des Stadtarchivs 2020 erwahnt werden.

Aktuell wurde der SIQ - Antrag fur einen Ersatzneubau fir eine Kindertagesstatte po-
sitiv beschieden und mit einem Forderbetrag von 948.000 Euro hinterlegt. Die Erwei-
terung der Gebietskulisse steht fur dieses Jahr infolge an.

2.4.3 Gewerbegebiet ,Nordliche Hindenburgstrafde®

Die Aufnahme fand 2019 statt, jetzt befindet sich dieses Sanierungsgebiet im Vollver-
fahren im letzten Drittel seiner Laufzeit.

Stadtebaulich in nérdlicher Randlage zur Kernstadt gelegen, hatte das Gewerbeareal
mit seinen stadtebaulichen Mangeln konkrete Auswirkungen auf die in unmittelbar
Nachbarschaft geplanten

Maflinahmen fir die Gartenschau 2023 mit Aktivpark und neugestalteten Uferanlagen.
Besonders im Fokus der Zielsetzung dieses Sanierungsgebietes waren die Umgestal-
tung einer Gewerbebrache zu einer nutzbaren Parkanlage und die notwendigen
Hochwasserschutzmal3-

nahmen, die zusammen mit der Gartenschau realisiert werden sollten.

Die MalRnahmen sind Uberwiegend abgeschlossen. Es stehen im Wesentlichen noch
die Abrechnungen der BaumalRnahmen aus. Zudem ist noch ein Bebauungsplan fer-
tigzustellen.
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Eine Machbarkeitsstudie fir die rdumliche/bauliche Organisation des Uberalterten
Bauhofs am Standort soll noch beauftragt und durchgefiihrt werden. Derzeit wird das
Anfangs-/Endwertgutachten fir das Vollverfahren bearbeitet.

2.4.4 Sanierungsgebiet ,Ortskern Zillhausen®

Im Sanierungsgebiet ,Ortskern Zillhausen“ konnten seit dem Jahr 2008 mit Hilfe der
Stadtebauférderung von Bund und Land zahlreiche MalRnahmen durchgeftihrt und
stadtebauliche Missstande beseitigt werden. Die in der Dokumentation dargestellten
MafRnahmen wurden von Bund und Land mit 780.000 € gefordert. Der Férderrahmen
betrug 1,3 Mio. Die zur Verfigung gestellten Férdermittel sind vollstandig abgerufen.

Die Sanierung in Zillhausen ist noch nicht abgeschlossen. Verschiedene Restmal3-
nahmen und Vorhaben befinden sich derzeit noch in der Umsetzung

Der Gemeinderat der Stadt Balingen hat den Durchfihrungszeitraum fiir die Sanie-
rung bis zum 29. Mai 2026 verlangert. Der Sanierungsvermerk bleibt im Grundbuch
bestehen. Die Sanierungssatzung gilt bis zur Aufhebung durch den Gemeinderat der
Stadt Balingen weiter.

Ein grundlegendes Ziel fur die Entwicklung des ,Alten Ortskerns® war die Gestaltung
und Aufwertung des 6ffentlichen Raums, damit das Gebiet seiner Bedeutung als
,Ortsmitte“ gerecht werden konnte. Die Neugestaltung von Platz- und StralRenrdumen,
insbesondere der Ortseingang und die durchfihrende Landesstralle konnte neben
weiteren Mallnahmen umgesetzt werden.

2.4.5 Sanierungsgebiet ,,Altort Frommern“

Insgesamt konnten in der Laufzeit des Sanierungsgebietes 2000 - 2014 in der histori-
sche Altortslage von Frommern mehr als 2,4 Mio € im Altort Frommern investiert wer-
den.

Durch die Erneuerungsmafinahme konnte ein breites MalRnahmenbiindel realisiert
werden, das sowohl im 6ffentlichen Raum als auch bei privaten Vorhaben wirksam
wurde. Die Neugestaltung der St.-Gallus-Strale sowie die Neuordnung vom Weibel-
hof und vom Fronhof bildeten die Schwerpunkte der Sanierung. Die Wiedernutzbar-
machung von Baugrundstlicken und private Modernisierungsmafinahmen runden das
Spektrum ab.

¢ Stadtteil |
.+ Frommern :

Quelle:

< . Geopartal Balingen

(©) Stadtverwaltung Balingen
A
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2.4.6 Forderprogramm Entwicklung Landlicher Raum (ELR)

In der laufenden Bewerbungsphase 2 fir die Férdercharge 2026 wird fur den Teilort
Ostdorf ein Antrag zur Umnutzung eines Schuhgeschaftes und Neuschaffung von drei
Mietwohnungen gestellt. Im Randbereich der Kernstadt wird ein Antrag fur eine Ge-
werbeférderung gestellt.

In der Programmentscheidung 2025 ist Balingen mit zwei Foérderantragen mit insge-
samt 265.000 Euro vertreten. Ein Antrag liegt mit der Ansiedelung eines Friseurs im
Schwerpunkt Grundversorgung im Teilort Ostdorf, der zweite Antrag umfasst die Ver-
lagerung und der Neubau eines ortsansassigen Unternehmens im Bereich der Zeiter-
fassung und Sicherheitstechnik in RoRwangen.
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3. Gesamtortliche Entwicklungsplanung
(Zusammenfassung)

Die Stadt Balingen hat in den letzten Jahren mit der Unterstiitzung des Buros Pesch
und Partner Architektur Stadtplanung GmbH, Stuttgart ein umfangreiches integriertes
Stadtentwicklungskonzept ,Balingen 2035 +“ erstellt.

Das Konzept dient als Grundlage der Stadtentwicklungspolitik und der raumlichen
Entwicklung.

In Abstimmung mit der Gartenschau 2023 erfolgte die Bearbeitung in 2 Stufen: In
Stufe 1 bis 2020 stand die Kernstadt im Mittelpunkt. Die Betrachtung der Stadtteile
und der Gesamtstadt lag im Fokus der zweiten Phase:

In diesem Zusammenhang wurde im Oktober 2024 das Stadtentwicklungskonzept
Balingen 2035+ verdffentlicht, das sich auf die Stadtteilentwicklung Frommern und
Durrwangen bezieht.

Hierzu fand im Sommer 2022 eine umfangreiche Beteiligung statt mit einzelnen Ter-
minen fur Gewerbetreibende, mehreren Terminen mit der Blrgerschaft sowie Vorstel-
lungen im Ortschaftsrat und im technischen Ausschuss. Zusatzlich wurden im No-
vember 2023 alle Birgerinnen und Blrger der Stadtteile Frommern und Dirrwangen
in einer Umfrageaktion angeschrieben, um erste Meinungen in den Prozess zur Ent-
wicklung des Stadtteilkonzepts einzubringen und ein erstes Stimmungsbild aufzuneh-
men.

Im Anschluss daran fand im Marz 2024 ein Stadtteilworkshop statt, auf dem die Er-
gebnisse aus der Umfrageaktion vorgestellt und gemeinsam mit weiteren Ideen disku-
tiert wurden. Ziel war es, gemeinsam Zukunftsvisionen fir Frommern mit Dlrrwangen
zu entwickeln und die daflr notwendigen Zukunftsprojekte zu erarbeiten.

Als zentrale Handlungsfelder wurden bereits bei dem Workshop die Starkung eines
zukunftsfahigen Nahversorgungszentrum Buhren, die Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit im Ortsteil und die Gestaltung von Verkehrsraumen sowie die Aufwertung
und Neuanlegung von Treffpunkten und Freizeitangeboten formuliert.

A

Impression aus dem Beteiligungsprozess
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4. Das Untersuchungsgebiet ,Zentrum Buhren,

Frommern“

4.1 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes

Abgrenzung des Untersuchungsgebiets

Das Untersuchungsgebiet umfasst im Wesentlichen die Ortsmitte Frommern. Inbegrif-
fen ist die Wohnbebauung nord-westlich entlang der Buhrenstralle bzw. nord-dstlich
entlang der Balinger Stral’e. Zusatzlich schlie3t das Untersuchungsgebiet im Sid-
Westen den Edeka mit Parkplatz ein und sid-6stlich die Wohnbebauung entlang der
Gottlieb-Rau-StralRe, Eugen-Bolz-StralRe, Kurt-Georg-Kiesinger-Stralle und der Lan-
genackerstrale.

GroRe des ca. 17,05 ha
Untersuchungsgebiets

4 - ,‘ " "A__. L S \'
\&&‘ g ¥ "." AN s &
Abgrenzung des Untersuchungsgebiets ,Zentrum Buhren, Frommern*
Quelle: die STEG, 2025
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4.2 Bauleitplanung

Flachennutzungsplanung FNP Balingen, rechtskraftig seit 08.03.2002

Rechtskriaftige Satzungen Bebauungsplan Buhren Zentrum, rechtskraftig seit
im Untersuchungsgebiet 23.2.1989

Art der baulichen Nutzung Wohnbauflache, Gemischte Bauflache, Gemeinbe-
im Untersuchungsgebiet darfsflache, Gewerbliche Bauflache, Griinflache

e

4 -

-
Auszug aus dem Flachennutzungsplan, 2025

Quelle: Geoportal BW
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Ubersichtskarte ,Zentrum Buhren, Frommern
Quelle: Stadt Balingen, Stand Liegenschaftskataster 09.01.2024
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4.3 Relevante Fachplanungen

Der Stadtteil Frommern ist der zweitgroRte Stadtteil der Stadt Balingen und liegt std-
Ostlich der Kernstadt. Der Bereich ,Buhren® gilt als Ortszentrum von Frommern.

Mit dem Ziel, die beide Gemeinden Frommern und Dirrwangen raumlich zu vereinen
und ein Geschéafts- und Nahversorgungszentrum zu schaffen, entstand in den 60er
und 70er Jahren ,auf der griinen Wiese“ das Zentrum Buhren.

Das Zentrum Ubernimmt mit seiner Nahversorgungs-, Geschéafts- und Schulinfrastruk-
tur die Rolle der gemeinsamen Mitte und ist heute ein beliebter Wohn- und Arbeits-
standort.

Neben der Innenstadt Balingen ist das Zentrum Buhren das einzige Versorgungszent-
rum, dessen Geschéafte und Einrichtungen den gesamten taglichen Bedarf und dar-
Uber hinaus decken — mit einem Einzugsgebiet von Gber zwélftausend Einwohnern.

Auch der im Zentrum Buhren angrenzende Schulverbund Frommern ist von grol3er
Bedeutung fur Frommern und die umliegenden Stadtteile. Der Ausbau im Rahmen der
Gewabhrleistung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung und die Neuplanung
des gesamten Schulhofs ist geplant.

Das Zentrum ist in die Jahre gekommen und weist eine auf Autos ausgerichtete Ge-
staltung mit breiten StralRen auf. Der Autoverkehr hat im gesamten Quartier hdchste
Prioritat — und macht andere Fortbewegungsmadglichkeiten wie Fahrrad fahren oder
als FuRganger weniger attraktiv. Zusatzlich werden sehr viele Freiflachen als Park-

platze genutzt.

Dem gut frequentierten Zentrum fehlt eine Mitte als zentraler Platz, sowie allgemein
die Aufenthaltsqualitat. Es mangelt an Verweilmoglichkeiten und stadtebaulich an-
sprechender Gestaltung sowohl entlang des Strallenraums als auch im Bereich der
Parkflache.

4.3.1 Denkmalschutz

Innerhalb des Sanierungsgebietes befinden sich keine ausgewiesenen Kulturdenk-
male.

Es befinden sich jedoch zwei archaologische denkmalrelevanten Objekte:

1) ,Mittelalterliche oder friihneuzeitliche StraRe” (Listen-Nr. 12, ADAB-Id.
100058141); Pruffall

2) ,Mittelalterliche neuzeitliche Siedlung Dirrwangen® (Listen-Nr. 10, ADAB-Id.
99975105); Priffall
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4.3.2 Natur- und Landschaftsschutz

In der Stadt Balingen liegen die vier Naturschutzgebiete Heuberg, Irrenberg-Hundsru-
cken, Untereck und Schafberg-Lochenstein.

Zusatzlich befinden sich fiinf Landschaftsschutzgebiete im Stadtgebiet:

Eytachtal beim Eckwaldchen

Hundsrucken

Landschaftsteile der Markung RoRwangen

Hecken unter Winkelshalde

Hecken am Gaisberg
Im Sanierungsgebiet selbst sind keine Natur- oder Landschaftsschutzgebiete.

Frommern Biotep
7] Offenlandbiotopkartierung

| waldbiotopkartierung

Dtirrwangen

GQ\

JLUBW | GL BKG

Schutzgebiete im Untersuchungsgeblet, Quelle. LUBW, 20285
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4.3.3 Fachplanungen
> Energie- und Klimaschutzkonzept:

Fir den Zollernalbkreis liegt seit 2024 ein Energie- und Klimaschutzkonzept vor,
dass einen umfangreichen MalRnahmenkatalog mit konkreten, klimarelevanten
und richtungsweisenden kommunalen und interkommunalen Projekten enthalt.

> Kommunale Warmeplanung:

Die Stadt Balingen hat im Jahr 2024 mit der kommunalen Warmeplanung einen
Leitfaden erstellt, mit welchem das gesetzlich vorgeschriebene Ziel der Treibhaus-
gasneutralitat bis zum Jahr 20240 erreicht werden soll. Dies soll einerseits durch
Effizienzsteigerung bzw. Minimierung des Verbrauchs und andererseits durch den

Ausbau erneuerbarer Energien erreicht werden.

> Radwegekonzeption:

Um das Radwegenetz attraktiv zu halten und weiterzuentwickeln, gibt es im Zol-
lernalbkreis eine Radwegekonzeption. Mit der Fortschreibung der Radwegekon-
zeption unterstitzt der Landkreis die Kommunen bei Neu- und Ausbau von Rad-
wegen sowie bei grundlegenden Sanierungen von bestehenden Radwegen ent-
lang von Kreisstral3en.

pdnlaghEL e ‘*'-uhvef,,,%r )j“\

¥E

j/_/_,_.——————-,_'—_

raehe

Radverkehrskonzept Stadt Balingen: Ausschnitt Untersuchungsgebiet (Grin: Verdichtungsnetz)
Quelle. Stadt Balingen
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4.3.4 Energieeffizienz, Klimaschutz und Klimaanpassung

Balingen setzte auf erneuerbare Energien und auf zahlreichen 6ffentlichen Gebauden
sind bereits Photovoltaikanlagen anbracht. Gerne wiirde die Stadt auch den privaten
Ausbau in Frommern férdern und denkt Uber weitere Strategien hierzu nach.

Im Zuge des Sanierungsgebiets sollen die privaten Eigentimer motiviert werden, die
Investition in energetische Sanierung und Modernisierung ihrer Immobilien zu tatigen.
So soll durch das Sanierungsgebiet die Investitions- und Mitwirkungsbereitschaft der
Blrger zum Anschluss an das geplante Nahwarmenetz ausgebaut werden.

Starkregenmanagement

Kurze und heftige Starkregenereignisse, bei denen der Boden das Wasser nicht
schnell genug aufnehmen kann, kénnen unkalkulierbare Risiken darstellen. In vielen
Regionen Deutschlands wurden dadurch in den letzten Jahren Schaden verursacht.
Die Stadt Balingen hat daher die Starkregenrisiken ermittelt und stellt seit 2025 ihren
Burger:innen eine Online-Starkregenrisikokarte auf der stadtischen Homepage zur
Verfligung, die dabei hilft, das individuelle Risiko bei Starkregen besser einzuschat-
zen. DarlUber hinaus werden auch Informationen zur Eigenvorsorge im Hochwasser-
fall bereitgestellt. Die individuelle Vorbereitung ist wichtig, da es kaum Vorwarnzeit
gibt - so kann der Starkregen zwar nicht verhindert, aber die Schaden minimiert wer-
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4.3.5 Einzelhandelskonzept

> Die Stadt Balingen hat im Jahr 2018 eine neue Einzelhandelskonzeption beschlos-
sen, welche Strategien zur Einzelhandels- und zur Stadtentwicklung aufzeigt.

> Das Nahversorgungszentrum Frommern ist als zentraler Versorgungsbereich der
Stadt Balingen definiert worden.

Abgrenzung
C3 zentraler Versorgungsbersich
Nutzungssituation
B Leestand
Bonstiger Einzefhandel (= 800m")
Bodarfsstufen
W urnstige Bedarsstulo
B mnsirstige Getarsstus
B langfnistige Bedartsstute
Grofenklassen
< 100 mv GVRF
Sonstige Nutzungen
Kategorien
Dhonstiotstung & Handwerk
Kurst, Kultur, Bildung
Grokenklassen

i sonst. Nutrung

2-4 sonst. Nutzungen

Einzelhandelskonzept ,Nahversorgungszentrum Frommern®
Quelle. Stadt Balingen, 2018
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5. Historische Kurzanalyse

Archdologische Spuren legen nahe, dass sich die Siedlung Frommern frihzeitig im
Mittelalter festigte, schriftliche Belege erscheinen jedoch erst spater. Die Bau- und
Siedlungsstruktur war lange von der Landwirtschaft gepragt.

Ab dem Spatmittelalter bis in die Friihe Neuzeit hinein erfunr Frommern eine zuneh-
mende Verflechtung mit der Stadt Balingen.

Im 18. und 19. Jahrhundert erfolgten Regulierungen durch Landesherren, Hofstellen
wurden erweitert und landwirtschaftliche Flachen teilweise umgebaut:

Mit der Griindung der ersten Mébelfabrik 1889, begann die grundlegende Verande-
rung der lokalen Wirtschaftsstruktur.

Nachdem Frommern 1879 einen Bahnhof erhielt und Anfang des 20. Jahrhunderts 15
Mobelfabriken, mehrere Trikotbetriebe sowie Dutzende Handwerksbetriebe entstan-
den, stellte Frommern bis in die 70er Jahre ein Zentrum fur die wurttembergische Mo-
belindustrie dar. 1937 wurde Dirrwangen, mit ebenfalls mehreren Mébel- und Trikot-
betrieben, nach Frommern eingemeindet. 1971 kam Stockenhausen zu Frommern.
Am 1. Januar 1975 wurde Frommern zusammen mit Weilstetten Teil der neu gebilde-
ten GroRen Kreisstadt Balingen.

Auch die Schatten der NS-Zeit sollen hier kurz erwahnt werden: Wahrend des Natio-
nalsozialismus gab es ein Nebenlager des Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof
in Frommern (KZ Frommern). Das Lager war Teil eines NS-Projekts im Rahmen des
Unternehmens Wiiste zur Olférderung aus Bitumen.

Mit dem Ziel die Gemeinden Durrwangen und Frommern rdumlich zu vereinen, ent-
stand in den 70er Jahren das Nahversorgungszentrum Buhren, das mit seiner Versor-
gungs-, Schul- und Geschaftsstruktur die Rolle der gemeinsamen Mitte Gibernimmt.
Heute ist Frommern ein beliebter Wohnstandort und auch nach seiner Zeit als bedeu-
tender Standort fur Mébelindustrie und Textilbetriebe, weiterhin ein wichtiger Gewer-
bestandort. Zahlreiche technische Betriebe sind angesiedelt, die hochqualifizierte Ar-
beitsplatze bieten.

Vorbemerkungen

5.1.1 Auswirkungen der Sanierungsmaf$nahmen

Es ist davon auszugehen, dass mit der Durchflihrung der Erneuerungsmaf3nahme
Auswirkungen unterschiedlicher Gewichtung fiir alle im Sanierungsgebiet lebenden
und beschaftigten Blrger:innen zu erwarten sind. Aus diesem Grund ist es unerlass-
lich, die Anregungen der Burger:innen zu berucksichtigen, die angestrebten Zielset-
zungen von Beginn an allen Beteiligten darzulegen sowie einen offenen Diskurs dar-
Uber zu fihren und die Beteiligten Uber Mdglichkeiten und Perspektiven im Rahmen
der Sanierungsmafnahme zu informieren (vgl. § 137 BauGB).

5..2  Auftaktveranstaltung/Informationsveranstaltung

Am 7. Juli 2025 fand in der Schule, mitten im Sanierungsgebiet eine sehr gut be-
suchte offentliche Informationsveranstaltung zum Auftakt der vorbereitenden Untersu-
chungen statt. Nachdem die Stadt und die STEG (Sanierungstrager) den Sinn der
vorbereitenden Untersuchungen sowie aktuellen Stand der Planungen erlautert hat-
ten, fand ein intensiver und angeregter Austausch statt.
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VU-Aufta veranstaltung-ékmwofo' 2025 B gehmit

5.2 Befragung der beteiligten Eigentiimer:innen,
Bewohner:innen und Betriebe

Im Sommer 2025 fand eine ausflihrliche Befragung der beteiligten Eigentimer:innen,
Mieter:innen und Gewerbetreibenden statt. Die Befragten erhielten einen postalisch
versandten Fragebogen, konnten alternativ, aber auch online an der Befragung teil-
nehmen. Der Aufbau der Fragebdgen ist dem Anhang zu entnehmen. Ziel dieser Be-
fragung war sowohl die Erhebung der fir die Sanierungsmaflinahme relevanten Daten
als auch die frihzeitige Information der Beteiligten Gber die Ziele und den Ablauf der
bevorstehenden Sanierungsmalinahme.

An der Befragung haben 15 Eigentimer:innen und 5 Betriebe von insgesamt 21
Wohn- und Geschéftsgebauden teilgenommen. Weitere 2 Teilnehmer:innen haben
Fragebdgen Uber 2 nahegelegene Gebaude ausgefillit.

Auflerdem sendeten die Bewohner:innen von insgesamt 23 Haushalten aus dem Un-
tersuchungsgebiet einen Fragebogen ab. Von den beteiligten Eigentimer:innen sind
einige auch Bewohner im Untersuchungsgebiet.

Fir die folgende Darlegung der Befragungsergebnisse wurden die Informationen der
zurlckerhaltenen, teilstandardisierten Fragebdgen erfasst und statistisch ausgewer-
tet. Da die erhobenen Daten den Bestimmungen des Datenschutzes unterliegen und
als solche vertraulich behandelt werden mussen, werden die Falle zu statistischen
Grolen zusammengefasst und anonym behandelt.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass die Antwortquote zwi-
schen den verschiedenen Fragen variiert und daher die jeweils angegebene Anzahl
der Antwortenden (Abkurzung: n) bei Rlckschlissen auf die Grundgesamtheit der Be-
fragten ausschlaggebend ist. Zudem ist zu beachten, dass es sich bei den angegebe-
nen Werten um Rundungswerte handelt, die Summe der einzelnen Werte ergibt daher
nicht immer 100 Prozent.
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5.2.1 Eigentumer:innen

Die Eigentiimer:innen spielen eine Schllisselrolle in der bevorstehenden Sanierungs-
malinahme. Daher wurden sie in der Befragung zu Gebaudedaten befragten, ihrem
Grundstuck, und dazu, was sie in Zukunft mit ihnrem Gebaude/Grundstiick vorhaben.
Die Ergebnisse werden im Folgenden beschrieben.

Gebaudenutzungen

9%
= Wohngebaude

= Wohn- und Geschéaftsgebaude

Wohn-/Nebengebdude, Nebengebaude, Betriebsgebaude

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=34

Gemal dem Ricklauf der Fragebdgen zeigt sich, dass es sich bei vielen Gebauden
um reine Wohnhauser handelt (65 Prozent). 26 Prozent gaben zudem an, ein Wohn-
gemischt mit einem Geschaftsgebaude zu besitzen. Im Gebiet sind auch Wohn- und
Nebengebaude, nur Nebengebaude sowie nur Betriebs-/Geschaftsgebaude auf dem
Grundstuck (je 3 Prozent) zu finden.

Baujahr

= 1950 bis 1990
= 1900 bis 1949

nach 1990

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=28

Gebaude mit einem Baujahr zwischen 1950 und 1990 machen gemal der Befragung

im Untersuchungsgebiet mit rund 86 Prozent den mit Abstand gréf3ten Anteil aus. Die

Gebaude mit Baujahr zwischen 1900 und 1949 sowie nach 1990 sind mit einem Anteil
von je 7 Prozent vertreten. Zusammenfassend befindet sich im Gebiet ein groRer An-

teil an Gebauden mit Baujahr zwischen Ende des zweiten Weltkriegs und der Jahrtau-
sendwende.
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Jahr des letzten Umbaus

= 2020-2025
= 2001-2009

2010-2019

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=15

Es wurden bereits bei manchen Gebauden kleinere bis groRere Umbaumalinahmen
vorgenommen, um Bausubstanz und Wohnqualitat nachhaltig zu verbessern. Hierbei
ist festzustellen, dass der grofite Anteil (46 Prozent von 15 Gebauden) der Umbau-
mafRnahmen zwischen 2020 und 2025 stattgefunden haben, der andere Teil etwas
friher, jedoch ebenfalls in den 2000er Jahren.

Dammmalnahmen
0,
20% 14% Komplett
37% 29% o
u Teilweise
® Ohne Mallinhahme
0,
30% S0%
o,
15% 59
AuRenfassade Dach Kellerdecke bzw. Fenster

Bodenplatte
Quelle: Beteiligtenbefragung 2025 (n=69)

Die Grafik zeigt, dass an den Gebauden zu 37 Prozent die AuRenfassade und zu 29
Prozent die Kellerdecke noch nicht erneuert wurde. Hingegen wurden bereits bei 30
Prozent der Gebaude das Dach und bei 50 Prozent die Fenster komplett erneuert.
Insgesamt besteht also weiterer Erneuerungsbedarf an den verschiedenen Bauteilen
im Zuge der bevorstehenden Sanierungsmaf3nahme.

Neben den Bauteilen wurden zudem bei einigen Gebauden die Heizsysteme erneuert.
Acht Gebaude haben Heizungen, die nach 2000 erneuert wurden. Bei zwei Gebauden
wurde die Heizung zwischen 1990 und 2000 erneuert. Uber die anderen Gebaude ist
nichts Uber den Stand der Heizsysteme lesbar.

Warme- und Energieversorgung

6% 4 6%
i = Zentralheizung

= Solaranlage
Einzeldfen

Warmepumpe, Holzofen

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=34 (Mehrfachauswahl méglich)
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Der Grolteil von 79 Prozent der Wohnungen wird mittels einer Zentralheizung be-
heizt. 9 Prozent der Gebaude werden mittels Solaranlage und 12 Prozent durch Ein-
zelofen, durch Warmepumpen oder durch Holzdfen beheizt.

= Ol
= Gas
Scheitholz

Warmepumpe, Solarthermie

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=35 (Mehrfachauswahl méglich)

In der Umfrage wurden die Beteiligten auch dazu befragt, welche Energietrager sie
zum Heizen nutzen. 54 Prozent gaben an, ihr Gebaude mit Ol zu beheizen, 31 Pro-
zent beheizen es mit Gas. Die weiteren 15 Prozent der Gebaude sind mit Scheitholz,
Warmepumpen oder Solarthermie beheizt.

Vor dem Hintergrund steigender Energiekosten und den 6kologischen Belastungen
durch die Nutzung fossiler Energietrager stellt die nachhaltige Verbesserung der kom-
munalen Okobilanz unter anderem durch die Modernisierung von Heizanlagen in pri-
vaten Gebauden eine wichtige Aufgabe in den kommenden Jahren und Jahrzehnten
dar. In vielen Gebauden sollten daher im Bereich der Heizungen noch Modernisierun-
gen getatigt werden.

Nebengebaude

= Abstellflache
= Stellplatzflache

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=7

Die 7 Nebengebaude im Gebiet werden zu 86 Prozent als Stellplatze genutzt und zu
14 Prozent als Abstellflache. Zwei Eigentimer von Nebengebauden im Gebiet wollen
ihr Nebengebaude abbrechen, einer davon strebt einen Neubau an. Ein weiterer Ei-
gentiimer mdchte sein Nebengebaude in den nachsten Jahren erneuern.
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Absichten der Beteiligten

7% 4 7%
= keine Veranderung

= Modernisierung und Umbau
Erweiterung, Neubau

Verkauf

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=30

Die Befragung dient u. a. dazu, herauszufinden, wie die Bereitschaft der Eigentimer
zum Modernisieren ist. Daher wurde abgefragt, welche Veranderung sie mit ihrem
Gebaude in Zukunft beabsichtigen. Die Halfte der Beteiligten strebt zurzeit keine Ver-
anderung an, weitere 37 Prozent beabsichtigen, ihr Gebaude zu modernisieren. So
besteht grundsatzlich bei einigen Interesse am Sanieren.

Bereitschaft zur Klimaanpassung

= Dachbegriinung
= Retension von Regenwasser (Zisterne)
Naturnahe Grundstiicksgestaltung

keine Mdoglichkeit / kein Interesse

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=29 (Mehrfachauswahl méglich)

Klimaanpassung ist nicht nur auf globaler und lokaler Ebene das Zukunftsthema, son-
dern auch auf Quartiersebene. So kann schon im Kleinen etwas daflr getan werden.
Daher wurden die Beteiligten dazu befragt, ob sie sich die Umsetzung verschiedener
Maflinahmen zur Klimaanpassung vorstellen kénnen. 52 Prozent kénnen sich Dachbe-
grunung vorstellen, 21 Prozent die Retention von Regenwasser auf dem eigenen
Grundstuck. Die naturnahe Gestaltung des eigenen Grundstlicks kénnen sich 17 Pro-
zent vorstellen, die Ubrigen 10 Prozent der Beteiligten haben keine Moglichkeit oder
kein Interesse, die im Fragebogen genannten Mal3nahmen umzusetzen.

Beteiligung

50 4% = nur Informationen per Post, Internet oder Amtsblatt der Gemeinde
= Informationsveranstaltung
Beteiligungsveranstaltung mit Themen- / Diskussionstischen
Quartiersrundgang
regelmafige Arbeitsgruppen

Ich habe kein Interesse

15%

22%

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=55 (Mehrfachauswahl méglich)
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Fir eine weitere Beteiligung gaben je rund ein Viertel der Beteiligten an, ber eine In-
formationsveranstaltung, Uber eine Beteiligungsveranstaltung mit Themen- / Diskussi-
onstischen oder auf schriftichem Weg informiert werden zu wollen. 15 weitere Pro-
zent haben Interesse an einem Quartiersrundgang, 5 Prozent wollen an regelmafigen
Arbeitsgruppen teilnehmen und 4 Prozent haben kein Interesse an einer Beteiligung.

5.2.2 Bewohner

Haushaltsart

= Mieterhaushalt

= Eigentimerhaushalt

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=23

Die innerhalb des Untersuchungsgebiets ,Zentrum Buhren, Frommern® gelegenen,
nichtkommunalen Wohnungen der Befragten werden zu 43 Prozent von den Eigen-
tumer:innen selbst bewohnt. Da private Einzeleigentimer:innen tendenziell eine star-
kere Bindung zu ihrem Besitz zeigen, als dies bei juristischen Personen und damit
Unternehmen der Fall ist, kann die Eigentimerstruktur im Gebiet grundsatzlich als sa-
nie-rungsfreundlich eingestuft werden. Der Anteil an Mietwohnungen liegt bei 57 Pro-
zent. Im Zuge der Sanierung kénnen Férdermdglichkeiten dazu beitragen, eine er-
hohte Leerstandsquote von Gebauden und Wohnungen zu vermeiden und abzu-
bauen.

Haushaltsgroe

= 1 Person / Haushalt
= 2 Personen / Haushalt

Mind. 3 Personen / Haushalt

Quelle: Beteiligtenbefragung 20XX, n=22

Das Gebiet ist gepragt von kleinen Haushalten. Die Halfte aller beteiligten Haushalte
wird von 1 Person bewohnt, 41 Prozent von 2 Personen. Nur 9 Prozent der Haushalte
bestehen aus 3 oder mehr Personen.
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Zimmeranzahl

14%
= 3 Zimmer

13% = 1-2 Zimmer

4 Zimmer

Mind. 5 Zimmer

Quelle: Beteiligtenbefragung 20XX, n=22

Die Betrachtung der Anzahl der Zimmer je Wohnung zeigt, dass im Untersuchungsge-
biet eine sehr groRe Anzahl an 3-Zimmer-Wohnungen vorhanden ist. Damit befinden
sich im Gebiet genau so viele 3-Zimmer-Wohnungen wie Einpersonenhaushalte. Den
zweitgrofiten Anteil bilden Wohnungen mit 1 bis 2 Zimmern. Die Ubrigen beteiligten
Haushalte leben in Wohnungen mit 4 oder mehr Zimmern. Der zukiinftige Handlungs-
bedarf hinsichtlich der Wohnungsgrofie besteht in der Schaffung von 1- und 2-Zim-
merwohnungen, um fir Singlehaushalte ausreichend Wohnraum vorhalten zu kénnen.
Dies betrifft nicht nur junge, alleinlebende Menschen, sondern im Besonderen altere
Bewohner:innen.

Familienstand

15%
= Alleinstehend

= Paar

Personen mit Kindern

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=20

Die Halfte aller beteiligten Haushalte wird von Alleinstehenden bewohnt, 35 Prozent
von einem Paar und 15 Prozent von Personen mit Kindern. Demzufolge sind im Ge-
biet viele kleine Haushalte mit maximal 2 Personen vorhanden.

Alter & Geschlecht
67+ 3 3
40-66 11 8
30-39 3 2
18-29 2 2 Weiblich
0-17 4 Mannlich

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=39

Die Statistik der Alters- und Geschlechtsstruktur der beteiligten Bewohner:innen des
Untersuchungsgebiet zeigt, dass 11 weibliche und 8 mannliche Personen im Alter
zwischen 40 und 66 sind, gefolgt von je 3 Personen beider Geschlechter mit 67 Jah-
ren oder alter. Des Weiteren befinden sich 3 Frauen und 2 Manner im Alter zwischen
30 und 39 Jahren im Gebiet. Den kleinsten Anteil machen die Altersgruppen der Kin-
der, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus.
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Wohndauer am Ort

= >10 Jahre
= <5 Jahre

5-10 Jahre

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=36 Bewohner

In Bezug auf die Wohndauer lasst sich im Untersuchungsgebiet bei einem groen Teil
der Bewohner:innen eine starke Ortsverbundenheit und bei einem weiteren Teil ein
erst in den vergangenen Jahren erfolgter Zuzug feststellen. 45 Prozent der Bewoh-
ner:innen wohnen seit tber 10 Jahren in der gegenwartigen Wohnung. Der zweit-
grofite Anteil von 36 Prozent der beteiligten Bewohner wohnt seit weniger als 5 Jah-
ren in der Wohnung. Vor diesem Hintergrund muss in den kommenden Jahren tGber-
pruft werden, ob sich ein verstarkter Zuzug in das Gebiet feststellen Iasst.

Beschaftigtenstruktur

Selbstandig M 6%
Derzeit arbeitssuchend Il 3%
Hausfrau/-mann, Schiler, Azubi I 6%
Ruhestand I 49%

Arbeitnehmer I 43%
Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=37

Von den Bewohner:innen im Untersuchungsgebiet sind 49 Prozent erwerbstatig, wo-
bei 43 Prozent der Befragten abhangig beschaftigt und 6 Prozent selbststandig tatig

sind. Im Untersuchungsgebiet sind von den beteiligten Bewohnern genau so viele im
Ruhestand wie in einer Erwerbstatigkeit. Geringe Anteile machen Hausfrauen, Haus-
manner, Schuler, Azubis und Arbeitssuchende aus.

Altersgerechtes Wohnen

= Barrierefrei / barrierearm
= Teilweise Barrierefrei

Nicht barrierefrei

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=23 Wohnungen
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Gerade mit Blick auf die Herausforderungen des demographischen Wandels ist es
von besonderer Bedeutung, die Wohnverhaltnisse auch baulich den sich verandern-
den Bediurfnissen der Bewohner:innen anzupassen. 52 Prozent der beteiligten Woh-
nungen sind barrierefrei/barrierearm und auch ebenerdig erreichbar. Weitere 35 Pro-
zent der Wohnungen sind barrierearm gestaltet, haben jedoch teils Barrieren. 13 Pro-
zent der Wohnungen bedirfen mehreren und groReren UmbaumafRnahmen, um al-
tersgerecht und barrierefrei zu sein.

Bewertung des Wohnumfelds

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Bewohner:innen ihr Wohnumfeld und ver-
schiedene Aspekte davon bewerten:

Sicheres Geflihl in den StraRen und auf den
Platzen

Gute Angebote fiir Seniorinnen und Senioren ]
Gute Angebote fiir Kinder und Jugendliche [

Ich kenn meine Nachbarschaft und wir unterstiitzen
uns

Genug Schatten im Quartier

Im Sommer staut sich die Hitze

Grof3es Spiel- und Freiflachenangebot

Generelles Erscheinungsbild der Wohngegend ist
gut

Sehr gutes OPNV-Angebot.

Ausreichendes Parkplatzangebot

Sicherheit fir Fuliganger und Radfahrer

I

|
I
Geringe Larmbelastung durch den Verkehr I
Storend laut im Quartier R

Gut erreichbare medizinische Versorung

Viele Einkaufsmaglichkeiten fiir den Alltag in der
Nahe

m stimme voll zu stimme teilweise zu stimme weniger zu  ®stimme nicht zu

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025
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Beteiligung

5% 4% = I[nformationen per Post, Internet oder Amtsblatt der Gemeinde

15% = I[nformationsveranstaltung

Beteiligungsveranstaltung mit Themen- / Diskussionstischen

Quartiersrundgang

L RegelmaRige Arbeitsgruppen

Ich habe kein Interesse

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=55 (Mehrfachauswahl méglich)

5.2.3 Betriebe

Im Untersuchungsgebiet haben sich insgesamt 10 Betriebe beteiligt. Im Folgenden
sind die Ergebnisse anschaulich dargestellt und beschrieben.

Nutzungen

= Dienstleistung
Handel/Ladengeschaft
Gastronomie

= Medizinische Einrichtung

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=10

Den grofiten Anteil der Betriebe bildet das Dienstleistungsgewerbe mit 70 Prozent
aus. Die weiteren Gewerbenutzungen teilen sich zu je 10 Prozent auf in Handel, Gast-
ronomie und medizinische Einrichtungen.

Eigentum- & Pachtverhaltnis

= |m Eigentum

= In Pacht

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=10

Von den Betrieben sind 56 Prozent in einem Pachtverhaltnis, 44 Prozent im Eigen-
tum.
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Betriebsalter am Standort

= unter 20 Jahre
= 20-49 Jahre

= mindestens 50 Jahre

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=9

Im Gebiet sind 56 Prozent der beteiligten Betriebe weniger als 20 Jahre am Ort an-
sassig, 22 Prozent weniger als 50 Jahre und weitere 22 Prozent mindestens 50 Jahre.
Bei 2 Betrieben steht der Nachfolger schon fest, 8 Betriebe sehen zurzeit keinen Be-
darf der Betriebsnachfolge. Fur die Zukunft haben 2 Betriebe vor, zu erweitern. 5 Be-
triebe sehen aktuell kein Anderungsbedarf.

Lage im Gebaude

10%
= Ergeschoss
= Gesamtes Gebaude

Obergeschoss

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=10

Zur Frage nach der Lage im Gebaude geben 70 Prozent der beteiligten Betriebe an,
im Erdgeschoss ansassig zu sein, weitere 20 Prozent im gesamten Gebaude. Dem-
nach besteht bei vielen Betrieben das Potenzial zu einem barrierearmen Zugang und
einem belebten Erdgeschoss mit direktem Bezug zum Strallenraum, wenn das fur die
Gewerbenutzung sinnvoll ist.

Betriebsgrole
= 1-4 Mitarbeiter

= 5-9 Mitarbeiter

10-20 Mitarbeiter

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=18

Insgesamt sind die Betriebsgrofien eher kleineren Bereich angesiedelt. 50 Prozent
der Betriebe haben weniger als 5 Mitarbeiter, weitere 25 Prozent 5-9 Mitarbeiter und
die Ubrigen 25 Prozent der beteiligten Betriebe 10 bis 20 Mitarbeiter.



Stadtebauliche Erneuerung | STEG 37

= unter 200 m?

= mindestens 200 m?

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=9

Uber die Nutzflaiche gaben 67 Prozent der beteiligten Betriebe an, weniger als 200 m?
zur Verfigung zu haben.

Zugang
= Der Eingang ist ebenerdig erreichbar

= Es sind Stufen vorhanden, aber ein stufenloser Zugang ware
machbar

90%

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=10

Bezlglich der Barrierefreiheit besteht Potenzial zu Umbaumalnahmen im Rahmen
des Sanierungsgebiets. So ware bei 10 Prozent der beteiligten Betriebe ein stufenlo-
ser Zugang machbar. 90 Prozent der Betriebe sind ebenerdig erreichbar.

Anlieferung
= Keine Notwendigkeit

Unzureichende Mdglichkeiten

Anlieferungszone oder -stellplatz

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=10

Fir 60 Prozent der beteiligten Betriebe ist eine Anlieferung nicht notwendig. Weitere
20 Prozent haben unzureichende Moglichkeiten fir eine Anlieferung. Hier kénnte im
Rahmen der anstehenden Sanierungsmafinahme eine Anlieferungsmdglichkeit ge-
schaffen werden. Fir 20 Prozent der Betriebe steht eine Zone oder ein Stellplatz fir
die Anlieferung zur Verfigung. Insgesamt ist die Stellplatzsituation fast ausreichend. 8
der insgesamt 10 beteiligten Betriebe haben ausreichend eigene Stellplatze. 2 Be-
triebe haben keinen eigenen Stellplatz, jedoch je 1 Betriebsfahrzeug.
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Bewertung des Betriebs

Durch die Befragung wurden die Betriebe dazu befragt, was ihnen an ihrem Standort
besonders gefallt. Dazu gaben sie zusammengefasst folgende Punkte zur Antwort:
e Parkplatze fur Kunden
Grinraum
Zentrale Lage im Stadtteil
Gute Erreichbarkeit und Parkplatzauswahl
Gute Erreichbarkeit zu Ful
Barrierearmer Zugang
Hohe Wohnqualitat flr altere Menschen
Einkaufsangebote in der Nahe

Bewertung der Betriebsgegend

Gutes generelle Erscheinungsbild der
Betriebsgegend

I
Sehr gutes OPNV-Angebot I
I

Ausreichendes Parkplatzangebot GGG
Viele Einkaufs- und Dienstleistungsangebote |

mstimme voll zu © stimme teilweise zu = stimme weniger zu  ®stimme nicht zu
Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=10

Bei der Bewertung der Gegend wurde besonders das OPNV- und Parkplatzangebot
sowie das Erscheinungsbild der Gegend bemangelt. Einkaufs- und Dienstleistungsan-
gebote vor Ort wurden positiv bewertet. Im Rahmen der Sanierungsmaflinahme sollte
die Parkplatzsituation und das Erscheinungsbild thematisiert werden.

Beteiligung

8% 8% = Nur Informationen per Post, Internet oder Amtsblatt der Gemeinde
(o]

= Informationsveranstaltung
Beteiligungsveranstaltung mit Themen- / Diskussionstischen

Quartiersrundgang

Quelle: Beteiligtenbefragung 2025, n=1X

50 Prozent der beteiligten Betriebe geben an, nur Informationen auf dem schriftlichen
oder digitalen Weg erhalten zu wollen. 34 Prozent wiirden sich eine Informationsver-
anstaltung wiinschen, je 8 Prozent eine Beteiligungsveranstaltung mit Themen- oder
Diskussionstischen und einen Quartiersrundgang.
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5.2.4 Ideen fir die Ortsentwicklung

In diesem Kapitel werden zusammenfassend fir die Bewohner- und Betriebsbeteili-
gung Kommentare wiedergegeben. Sie stehen beispielhaft fir die grolte Menge an

eingegangenen ldeen. In den Fragebogen wurden die Bewohner und Betriebe dazu
animiert, Ideen fir die Ortsentwicklung aufzuschreiben.
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6. Bestandsaufnahme und stadtebauliche Analyse

Mit Bezug auf § 136 Abs. 3 BauGB spricht man von sogenannten Substanzschwa-
chen, wenn Missstande gemafl Nummer 1 vorliegen. Liegen Missstande gemal Num-
mer 2 vor, werden diese als sogenannte Funktionsschwachen bezeichnet.

Die vorbereitenden Untersuchungen zeigen, dass im Gebiet ,Zentrum Buhren, From-
mern“ sowie in den angrenzenden Bereichen stadtebauliche Missstande vorliegen, zu
deren Behebung SanierungsmalRnahmen nach dem Besonderen Stadtebaurecht des
BauGB erforderlich sind. Im Folgenden werden funktionale, strukturelle, raumliche
und das Ortsbild betreffende sowie bauliche Mangel und Missstande aufgefihrt und
erlautert. Diese werden im Plan ,Stadtebauliche Mangel und Missstande“ rdumlich
veranschaulicht.

6.1 Stadtebauliche Missstande

6.1.1 Strukturelle und bauliche Missstande

§ 136 Abs. 3 Nr. 1.a) BauGB

Wohn- und Arbeitsverhiltnisse in Bezug auf die Belichtung, Besonnung und
Beliiftung der Wohnungen und Arbeitsstatten

> ,Rlckseitenbebauung® mit wenig Fassadendéffnungen

[

F ende Belcﬂtung und Ausblicke in EG-Zone

RUckseitenbebaug enign ssan-
offnungen und Dauerparkern
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§ 136 Abs. 3 Nr. 1.b) BauGB

Bauliche Beschaffenheit von Gebdauden, Wohnungen und Arbeitsstatten

> Instandsetzungs- und Modernisierungsbedarf von Gebauden, mangelhafte Bau-
substanz

> (Gestalterische Mangel im Ortsbild

> Mangelhafter Ortseingang

Blic auf Ulltonnen Gestalterishe ngel Fsad

§ 136 Abs. 3 Nr. 1.d) BauGB

Auswirkungen einer vorhandenen Mischung von Wohn- und Arbeitsstétten

> (Gemengelagen mit negativen Auswirkungen: zu grof3e Betriebe in kleinteiliger
stadtebaulicher Kornung

GroRe, wenig bebaute Flachen ohne Durchgangs- Verkehr durch Anlieferung
moglichkeiten
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§ 136 Abs. 3 Nr. 1.e) BauGB
Nutzung von bebauten und unbebauten Flachen nach Art, MaB und Zustand

Mindergenutzte private Grundstiicksflachen ) Brachen

§ 136 Abs. 3 Nr. 1.g) BauGB
Vorhandene ErschlieBung
> Barrierefreiheit im 6ffentlichen Raum und in Gebauden

> Mangel bei Erschliefungsanlagen
> Mangelnde Verkehrssicherheit durch fehlende Wege und Verknipfungen

> Mangelhafte Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden und arbeitenden Menschen

Uberdimensionierte Fahrspuren, fehlende Fuf3-

Fehlende Querungen insbesondere im Bereich
und Radwege der Schule

§ 136 Abs. 3 Nr. 1.h) BauGB

Energetische Beschaffenheit, die Gesamtenergieeffizienz der vorhandenen Be-
bauung und der Versorgungseinrichtungen des Gebiets unter Beriicksichtigung
der allgemeinen Anforderungen an den Klimaschutz und die Klimaanpassung

> Anschluss an Warmenetze

> Energetischer Zustand der Gebaude
> Hoher Versiegelungsgrad

> Fehlende Anpassung an Klimawandelauswirkungen im 6ffentlichen Raum, an 6f-
fentlichen Platzen, in den 6ffentlichen ErschlieRungsbereichen und in privaten
Hofbereichen
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Hoher Versiegelungsgrad und riesige Flachenin- Hher Versiegelunsgrad

anspruchnahme fiir parkende Autos

6.1.2 Funktionale Missstande

§ 136 Abs. 3 Nr. 2.a) BauGB
FlieBRender und ruhender Verkehr
> Mangelhafte Verkehrssicherheit durch bestehende Verkehrsanlagen

> Missstande in der Unterbringung des ruhenden Verkehrs

Riesige, versiegelte Parkplatzflachen Sehr viele Garagenzeilen

§ 136 Abs. 3 Nr. 2.b) BauGB

Wirtschaftliche Situation und Entwicklungsfahigkeit des Gebiets unter Beriick-

sichtigung seiner Versorgungsfunktion im Verflechtungsbereich

> Funktionsmangel der Ortsmitten, Gefahrdung einer geordneten stadtebaulichen
Entwicklung

> Ungenigende Entwicklungs- und Erweiterungsmoglichkeiten im Einzelhandel

> Fehlende Nutzungsmischung und fehlende Entwicklungsmdglichkeiten fir Kleinge-
werbe und Handwerker

Unattraktive, schwer einsehbare und schlecht zu- Fehlende Gestaltungsmdglichkeiten fiir attraktivere
gangliche kommerzielle EG-Zonen EG-Zonen
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§ 136 Abs. 3 Nr. 2.c) BauGB

Infrastrukturelle ErschlieBung des Gebiets, seine Ausstattung mit und die Ver-
netzung von Griin- und Freiflachen unter Beriicksichtigung der Belange des Kii-
maschutzes und der Klimaanpassung, seine Ausstattung mit Spiel- und Sport-
platzen und mit Anlagen des Gemeinbedarfs, insbesondere unter Beriicksichti-
gung der sozialen und kulturellen Aufgaben dieses Gebiets im Verflechtungsbe-
reich

> Fehlende Erweiterungsmoglichkeiten bestehender 6ffentlicher Infrastruktur

> Fehlende Ausstattung mit Flachen fir den Gemeinbedarf

> Fehlende Vernetzung von Grin- und Freiflachen

> Fehlende Hochwasserschutzmalinahmen

Fehlende sstattung und Attraktivitat der
offentlichen Freirdume

Fehlende Gestaltung Halbéffentlicher Freiflachen
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7. Sozialplan

7.1 Vorbemerkungen

Sofern nachteilige Auswirkungen auf Sanierungsbetroffene durch die Ziele der Neu-
ordnungskonzeption — auch in Einzelfallen — auftreten, gibt das BauGB das Instru-
ment des Sozialplanes vor. Danach sind sozialplanerische Ma3nahmen bereits dann
vorzubereiten und durchzuflihren, wenn sich nach dem Stand der Vorbereitung einer
stadtebaulichen SanierungsmafRnahme hierfiir ein Erfordernis ergibt. Die Regelung
Uber den Inhalt von Sozialplanen (§ 180 Abs. 1 BauGB) fordert die schriftliche Dar-
stellung der Ergebnisse der Erdrterung mit den Betroffenen, des Ergebnisses der Pru-
fung geeigneter MalRnahmen zur Vermeidung von Nachteilen und der voraussichtlich
in Betracht zu ziehenden Malihahmen der Kommune, sowie die Mdglichkeit ihrer Ver-
wirklichung. Weiter besteht die Pflicht, den Sozialplan falls erforderlich zu aktualisie-
ren (Fortschreibung).

Auf Grundlage dieser Erérterung hat die Kommune die Betroffenen in ihren eigenen
Bemulhungen zu unterstiitzen und mitzuhelfen, um ggf. auftretende nachteilige Aus-
wirkungen zu vermeiden oder zu mindern. Insbesondere dann, wenn z. B. ein Woh-
nungswechsel oder die Auslagerung eines Betriebes erforderlich werden.

Neben den oben genannten Instrumentarien des BauGB stehen der Kommune hier
weitere Moglichkeiten zur Verfigung. Eine wichtige Rolle spielt dabei eine standige
Beratung und Unterstitzung beim Bemuhen, Mittel aus anderen Programmen oder
auf Grund anderer Gesetze zu erhalten:

> Mittel zur Férderung des sozialen Wohnungsbaus bei Neubaumalinahmen,
> Leistungen nach dem SGB X und XlI (Bundessozialhilfegesetz),
> Leistungen nach dem Wohngeldgesetz.

Letztlich bedeutet dies, dass der stadtebauliche Erfolg einer Sanierungsmaflnahme
nicht nur daran zu messen ist, was an (stadte-)baulichen MaRnahmen erreicht wurde,
sondern auch, welche sozialen Auswirkungen diese haben. Dabei sind sowohl posi-
tive Wirkungen zu férdern als auch negative Auswirkungen maoglichst gering zu halten
oder gar vorsorglich zu vermeiden. In die persoénlichen und existenziellen Lebensum-
stande der Beteiligten soll, falls es sich nicht vermeiden lasst, mdglichst ,sanft einge-
griffen werden.

Um soziale Harten zu vermeiden, ist es erforderlich, einen mdglichst engen Kontakt
zwischen der Kommune bzw. ihrem Beauftragten und den Beteiligten herzustellen. In
der Regel bedarf das Bemiihen um befriedigende Lésungsmadglichkeiten Engage-
ment, Umsicht, Geduld und planerische Beweglichkeit hinsichtlich der zeitlichen Ab-
folge.



46 Stadt Balingen | Integriertes gebietsbezogenes stadtebauliches Entwicklungskonzept ,Zentrum Buhren, From-
mern*

7.2 Sanierungsbetroffene

Im Rahmen der vorbereitenden Phase kdnnen explizite Einzelmalnahmen noch nicht
endglltig festgelegt werden. Aus diesem Grund kann nur der voraussichtliche Perso-
nenkreis beschrieben werden, der unter Umstanden von der Durchfiihrung der Mal3-
nahmen der stadtebaulichen Erneuerung nachteilig betroffen sein kénnte. Erfahrungs-
gemal sind haufig nachstehende Personengruppen betroffen:

Altere Bewohner und Rentner

Aus der Befragung geht hervor, dass knapp 18% der Befragten Uber 65 Jahre alt sind.
Damit sind die alteren Bewohner:innen im Vergleich zur Gesamtkommune ganz leicht
Uberreprasentiert. Laut Daten vom Statistischen Landesamt Baden-Wirttemberg liegt
der Anteil der alteren Bevdlkerung (Personen Uber 65 Jahre alt) in der Stadt Balingen
bei 28,5 Prozent. Aufgrund des demografischen Wandels werden die Anteile in den
nachsten Jahren voraussichtlich deutlich steigen. Erfahrungsgemaf sinkt mit zuneh-
mendem Alter die Bereitschaft, notwendige Veranderungen der Wohn- und Lebens-
verhaltnisse anzugehen.

Insbesondere aufgrund der langen Wohndauer vieler (alterer) Bewohner:innen kommt
deshalb ein Fortzug kaum in Frage. Ein altersgerechter Umbau bzw. wohnortnahe
Umzige in altersgerechte Wohnformen sollten deshalb vor allem fir Eigentimer:in-
nen hoéheren Alters unterstitzt werden.

Mieter- und Eigentimerhaushalte mit geringen finanziellen Mitteln

Nicht selten ist mit der Modernisierung einer Mietwohnung eine entsprechende Miet-
erhéhung oder bei umfassender Modernisierung ein (temporarer) Umzug in eine an-
dere Wohnung verbunden. Dies kann zu Einschrankungen des Lebensstandards und
héheren Mieten fiihren. Bei der Sanierungsdurchfihrung sollte deshalb darauf geach-
tet werden, dass mogliche Einschrankungen fir die Verbesserung der Wohnverhalt-
nisse ein angemessenes Mal} nicht Uberschreiten.

Bei den befragten Eigentimer:innen besteht der Wunsch nach Verbesserung der
Wohnverhaltnisse. Es wird jedoch teilweise keine Moglichkeit geben, die Mittel zur Fi-
nanzierung des Eigenanteils aufzubringen. In vielen Fallen kann ein Ausweg in einem
erhohten Anteil an Eigenleistungen bei der Bauausfihrung gesucht werden. Die indi-
viduelle finanzielle Situation der Betroffenen kann im Vorfeld nicht beurteilt werden.
Es sollte jedoch darauf geachtet werden, soziale Schieflagen vorsorglich zu vermei-
den und notwendige (energetische) Sanierungsmaflinahmen, die zu einer Entlastung
von Nebenkosten flhren, verstarkt zu unterstitzen.

Bei der Sanierungsdurchfiihrung ist mdglicherweise ein erhéhter Beratungs- und Un-
terstitzungsbedarf dieser Personengruppe zu beachten.
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7.3 Grundsatze fir den Sozialplan

Aufgrund der Befragung der Betroffenen sind erste Erhebungen der oben beschriebe-
nen Bevolkerungsgruppen, die potenziell nachteilig von Sanierungsmalnahmen be-
troffen sein kdnnten, zusammen mit ihren Einstellungen zur Sanierung ermittelt wor-
den. Da aber, wie bereits erwahnt, der genaue Personenkreis und ggf. deren nachtei-
lige Betroffenheit bei der Sanierungsdurchflihrung derzeit noch ungentigend spezifi-
ziert werden kénnen, werden im Folgenden zunachst lediglich allgemeine Grundsatze
fur den Sozialplan dargestellt, die insbesondere bei der Behandlung der beschriebe-
nen Personengruppen anzuwenden sind:

> Das Zielkonzept ist — orientiert an den Bedirfnissen und Moglichkeiten der Be-
troffenen — zu entwickeln und fortzuschreiben. Dabei sind die Betroffenen laufend
in geeigneter Weise an der Entwicklung bzw. Fortschreibung sowie Realisierung
des Zielkonzeptes zu beteiligen.

> Die vorhandenen sozialen Netzwerke und Bindungen der im Gebiet lebenden Per-
sonen sind bei der Durchfiihrung zu berlcksichtigen. Eventuell notwendige Um-
zuge von Bewohner:innen sollen mdglichst innerhalb des Quartiers erfolgen.

> Um einer uneinheitlichen Entwicklung der Bevdlkerungsstruktur langfristig entge-
genzuwirken, sind Wohnungen und Wohnumfeld so zu gestalten, dass sie den
Bedurfnissen der unterschiedlichen Bevolkerungsgruppen gerecht werden. Hier-
bei sollte nicht ausschliel3lich auf die Bedurfnisse von Familien mit Kindern einge-
gangen werden. Ein erklartes Ziel sollte vielmehr ein angemessener Generatio-
nenmix sein.

> Der Wunsch alterer Bewohner:innen, in ihrer jetzigen Wohnung altersgerecht zu
bleiben, soll unterstitzt werden; alternativ sollen gemeinsam altersgerechte L6-
sungen im Quartier gesucht werden.

> Anstatt durch Modernisierungs- und Instandsetzungsgebote nach
§ 177 Abs. 1 BauGB sollen die erforderlichen MaRnahmen auf freiwilliger Basis
durch Modernisierungs- und Instandsetzungsvereinbarungen nach
§ 177 Abs. 4 und 5 BauGB herbeigefuhrt werden.

> Mietpreiserh6hungen nach erfolgten Modernisierungs- und Instandsetzungsmalf3-
nahmen, die mit 6ffentlichen Mitteln geférdert worden sind, sind in engen Grenzen
zu halten. Einer Verdrangung der bisherigen Bewohner:innen aus ihrem gewohn-
ten Lebensumfeld ist entgegenzuwirken (ortsubliche Vergleichsmiete fir einen be-
stimmten Zeitraum).

> Bei einer moglichen Umsetzung oder Auslagerung von Betrieben ist insbesondere
der Erhalt der Arbeitsplatze zu beachten. Als vorrangige Aufgabe der Sanierung
ist jedoch die Existenzgrundlage der an ihrem Standort verbleibenden Betriebe zu
sichern.

Bei allen potenziell negativen Auswirkungen, die sich aus der Sanierungsdurchfih-
rung ergeben kénnen, stehen die Kommune und ihre Beauftragten den Betroffenen
fur Beratung und Hilfestellung zur Verfigung.
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8. Sanierungskonzept

Das Stadtbild und die Baustruktur im Untersuchungsgebiet ist typisch flr Stadtteile
aus den 50er und 60er Jahren. Die vorhandene Bebauung und die Freirdume sollen
in ihren Grundziigen gewahrt bleiben, jedoch den aktuellen Bedurfnissen angepasst
werden.

Das Ziel- und MaRnahmenkonzept flir das Gebiet ,Zentrum Buhren, Frommern® in
textlicher und zeichnerischer Form (siehe Planwerk) zeigt grundsatzliche Vorschlage
fur eine zukunftige Entwicklung des Untersuchungsgebiets. Es liefert Ideen zur Besei-
tigung der stadtebaulichen Misssténde. Im Zielkonzept wird ein Uberblick tber die
vorhandenen Potenziale und Entwicklungschancen im Untersuchungsgebiet gegeben.
Zudem ergibt sich der Rahmen fur eine kinftige Sanierungsmafiname nach dem Be-
sonderen Stadtebaurecht des BauGB.

8.1 Ziel- und MafSnahmenkonzept

8.11 Ziel- und Handlungsschwerpunkt 1: Attraktives Zentrum

Beschreibung

Das eigentliche Zentrum ist der Kreuzungspunkt von Jahnstrafl’e und Richard-Wag-
ner-Stral3e mit der Verbindung zum Edeka. Auf Grund der dort angesiedelten Hand-
ler, Gastronomen, Gewerbe und Dienstleistungen ist die Jahnstralle von besonderer
Bedeutung.

Es fehlt jedoch eine lebendige Mitte bzw. ein ,attraktives Zentrum® als Ort fir Begeg-
nung, Markte, Feste und Treffen, wo ein lebendiges Miteinander gelebt werden kann.

Erdgeschosszone JahnstralRe

Die Stadt Balingen plant daher eine Neugestaltung des Zentrums mit hoher Aufent-
haltsqualitat als lebendigen Treffpunkt fir alle Bewohner:innen und Besucher:innen
und zur Starkung der Gemeinschaft. Ein Aktivitatsband entlang der Jahnstralle, soll
die Kirche St.Paulus und den o&ffentlichen Platz mit dem Park und der Schule verbin-
den und allen Bewohnern und Besuchern zuganglich sein (Senioren, Kinder, Gas-
ten...). Es soll ein lebendiger Strallenraum mit verschiedene Aufenthalts- und Ver-
weilmoglichkeiten angeboten werden, nicht zuletzt, um die Erdgeschossnutzungen zu
starken (AuRengewerbeflachen).

Darlber hinaus sollen durch Vergréfierung der Baumquartiere schattige Zonen ge-
schaffen werden.
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Insgesamt soll das Zentrum eine fulganger- und fahrradfreundliche Zone werden, in
der die verschiedenen Verkehrsteilnehmer gegenseitig Rucksicht nehmen.

In diesem Zuge soll auch die Entsiegelung vorangetrieben werden, mehr Griin und
Baume entstehen und die bestehenden Parkplatzflache umgenutzt beziehungsweise
als ,grine Parkplatze® vielseitiger nutzbar gemacht werden.

Weiter ist die Starkung der Einzelhandelsstrukturen im Zentrum von grofRRer Bedeu-
tung. Als weiteren Frequenzbringer plant die Stadt daher ein Gesundheitszentrum mit
Quartiersraum unmittelbar ,hinter* der Volksbank.

Ortsmitte gestalten und

é" vernetzen
§ &
x&@@q@ Betonung Achse Nord-Siid,
Nordliches Zentrum bis zum
&/ Edeka

& Flexible Nutzung der Platzflache

S
&

: fiir Veranstaltungen
Verlagerung der Bushaltestellen
auf zentralen Platz

Band verbindet die Kirche mit RICHTUNG

dem Zentrum . Q EYACH
Aktivitatsband schafft :
lebendige StraBenrdume und
nutzbare AuBengewerbefldchen /F\
%y
K

Konzept Buhren, Quelle: Pesch Partner Architektur Stadtplanung GmbH

Entwicklungsziele

>

>

Schaffung eines attraktiven und belebten Zentrums

Gestaltung eines Platzes im Kreuzungsbereichs Jahnstrafe/Richard-Wagner-
Stralde sowie Umgestaltung und Attraktivierung der Jahnstraf®e und der angren-
zenden Erdgeschosszonen

Starkung bzw. Schaffung von Eingangssituationen ins ,Zentrum*

Nahversorgung sichern, Einzelhandler und Dienstleister fordern, Ansiedlung neuer
Nutzungen

Attraktive Gestaltung fur FuBganger und Radfahrer

Barrierefreiheit bzw. -armut der 6ffentlichen Erschliel3ung
Parkraummanagement und Verkehrsfuhrung: Neuordnung der Stellplatze
EG-Zonen sichtbar machen

Neubau ,Gesundheit”, evt. mit Quartiersraum und Quartiersgarage
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MalRnahmen

> Wettbewerb zur Neugestaltung des Zentrums: Neugestaltung Jahnstralle, Platz im
Kreuzungsbereich Jahnstrale/Richard-Wagner-Stralie

> Aktivitdtsband vor den Geschéaftsbereichen

> Entsiegelung, Baume pflanzen, Aufenthaltsqualitat schaffen
> Ful- und Radverbindungen ausbauen

> Geschwindigkeit reduzieren

> Machbarkeitsstudien, Stellplatzbedarfsanalyse und Beteiligungsveranstaltungen
zur Neuordnung der Parkierungssituation (Prifung Quartiersgarage)

> Umgestaltung Wilhelm-Neuffer-Stralle

> Neubau Gesundheit

> Querungsmaoglichkeiten und Barrierefreiheit

Piktogramme zu Aktivitatsband und Quartiersplatz, Quelle: Pesch Partner Architektur Stadtplanung GmbH



Stadtebauliche Erneuerung | STEG 51

8.1.2 Ziel und Handlungsschwerpunkt 2: Wohnen und Wohnumgebung

Beschreibung

Frommern ist als Nahversorgungszentrum und mit seinem guten Anschluss an die
Kernstadt Uber die B463 und die B27ein attraktiver Wohnstandort. Wir konnten im ge-
samten Sanierungsgebiet keinen Leerstand feststellen.

Mit Blick auf die langfristige Entwicklung Frommerns und der Gesamtstadt gilt es, das
Untersuchungsgebiet als attraktiven Wohnstandort zu wahren bzw. die Attraktivitat des
Gebiets als Wohnstandort deutlich zu starken. Neben dem Erhalt des vorhandenen
(Miet-)wohnraums sind dabei auch das direkte Wohnumfeld, die umliegenden Naher-
holungsméglichkeiten, 6ffentliche Rdume und Nahversorgungsmaéglichkeiten von be-
sonderer Bedeutung.

Die Stadt mdchte in diesem Zuge insbesondere im Sanierungsgebiet die Innenentwick-
lung vorantreiben, verdichtete Bauformen férdern (Zulassigkeit weiterer Geschosse,
Grundstuicksteilungen, gréiere Baufelder) und Sanierungsmalinahmen férdern, auch
hinsichtlich altersgerechten, barrierefreien Wohnraums. Hierbei spielt die Flachenakti-
vierung von Wohnraum eine zentrale Rolle: Neben den bebaubaren ,griinen Wiesen®
soll auch die Umsiedlung groRere Gewerbebetriebe zu Gunsten von Wohnbauflachen
gepruft werden.

Baujahrstypisch sind viele Wohnungen und Erdgeschosszonen derzeit nicht barriere-
frei zuganglich — die Reduktion der Barrieren ist dringend geboten. Auch Abstellflachen
fur Fahrrader, Kinderwagen und Rollatoren sollten verstarkt hergestellt werden, um un-
terschiedlichen Mobilitdtsanspriichen und Lebenslagen gerecht zu werden. Ebenso
sollte auch seniorengerechter und barrierearmer Wohnraum ausgebaut werden, um zu
erreichen, dass kleine Haushalte mit Bereitschaft zum Umzug geeignete Wohnange-
bote im Quartier finden. Neben dem im ganzen Land gegebenen demographischen
Wandel hat Balingen einen Uberdurchschnittlich hohen Anteil an Rentner:innen.

Die Siedlungsstruktur im Untersuchungsgebiet ist im zentralen Bereich gepragt von
Geschosswohnungszeilen mit groRRzligigen Freiflachen im Gebaudeumfeld, welche
entweder zu Gunsten von Stellplatzen versiegelt sind oder als offene Rasenflachen
angelegt sind und als zugangliche private Flachen eine Form des ,halboéffentlichen®
Raums darstellen. Im Sinne der Klimaanpassung ist anzustreben, diese Flachen lang-
fristig besser fur Extremwetterereignisse zu rusten und grof¥flachig zu entsiegeln.
Durch VerschattungsmalRnahmen und Bepflanzung soll fir fir eine mikroklimatische
Vielfalt, attraktive Aufenthaltszonen und Auskihlung in den Hitzeperioden gesorgt wer-
den.

Der Anteil der unter 18-jahrigen in Balingen ist unter dem Landesdurchschnitt Baden-
Wirttembergs. Daher gilt es, insbesondere die Attraktivitat fur junge Familien zu stei-
gern, deren Grundbausteine durch die Nahe zu Betreuungs- und Bildungseinrichtun-
gen (Krippe, Kindergarten sowie Schule) gegeben ist.

Bei der Schaffung von bedarfsgerechtem Wohnraum fiir alle Generationen und gene-
rationengerechtem Umbau des Bestandes sollten auch der Rickgang der Haushalts-
gréRen und der Bedarf an kleineren Wohnungen berlcksichtigt werden. In Balingen
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haben Wohnungen im Durchschnitt 105 gm Wohnflache (STALA 2024) und die Befra-
gung im Rahmen der VU hat ergeben dass ungefahr die Halfte der Befragten im Un-
tersuchungsgebiet alleine, in einem Einpersonenhaushalt lebt, jedoch nur 23 Prozent
der Wohnungen Ein- bis Zweizimmerwohnungen sind. Im Neubau/ Umbau sollten da-
her Uberwiegend kleinere Wohnungen geschaffen werden.

Neben einer Fille von kommunalen MalRhahmen erhofft sich die Gemeinde, auch
durch die Bereitstellung eines Nahwarmeanschluss im Sanierungsgebiet, ein grofles
Interesse und eine groRe Mitwirkungsbereitschaft auch bei den privaten Gebaudebe-
sitzern.

Entwicklungsziele

>

Schaffung von bedarfsgerechtem Wohnraum fiir alle Generationen und generatio-
nengerechter Umbau des Bestandes

Umsiedlung von (stérenden) Gewerbebetrieben und Neustrukturierung zu Wohn-
bauflachen

Innenentwicklung und Nachverdichtung férdern, Baullicken schlief3en
Energetische Sanierung des Bestandes, Anschluss ans Nahwarmenetz
Stellplatzsituation neu ordnen (Wohnen auf Garagen?!), Parkraummanagement

Entsiegelung von Hofen, Einfahrten und Parkplatzen zur Aufwertung des Woh-
numfeldes

Reduktion von Barrieren in Gebauden und im Wohnumfeld
Herstellung von Abstellmdglichkeiten fur Fahrrader, Kinderwagen, Rollatoren

funktionale und gestalterische Verbesserung der Freiflachen und Grinbereiche

MalRnahmen

>

Weitere Veranstaltungen und Formate zur Motivation der Eigentimer zur Sanie-
rung — insbesondere der groRen Geschosswohnungsbauten.

Bei Bedarf Anpassung des Bebaungsplans

Falls sich aus den ersten Prifungsschritten keine tragfahigen Lésungen zur Neu-
ordnung der Stellplatze ableiten lassen, soll in einem nachfolgenden Schritt fir die
langfristige Um- und Nachnutzung potenziell neuzuordnender Garagenhdfe ein
stadtebaulich-freiraumplanerischer Ideenwettbewerb oder die Vergabe eines Pla-
nungsauftrags Antworten generieren.

Unabdingbar fir die stadtebauliche Entwicklung der Garagenhdéfe ist eine enge
Abstimmung und Zusammenarbeit mit den privaten Eigentimer:innen. Viele der
Garagen sind in Einzeleigentum, sodass eine sorgfaltige Koordination und geeig-
nete Ansprache durch die Stadt gesichert sein muss.

Die derzeit stark versiegelten Bereiche sollten insbesondere dahingehend gepriift
werden, inwieweit sie als neu zu konfigurierender Stadtbaustein Méglichkeiten zur
Klimaanpassung bieten. Die Erganzung von blauer und griner Infrastruktur (An-
lage von Retentionsbereichen, Entwicklung von Griinbereichen) oder die Nutzung
fur neue energetische Losungen sind dabei in Betracht zu ziehen.
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8.1.3 Ziel und Handlungsschwerpunkt 3: Freiraiume

Beschreibung

Die Beschaffenheit des 6ffentlichen Raums, der StralRen und FuRwege im Untersu-
chungsgebiet entspricht in groRen Teilen der urspriinglichen Planung der 50er und
60er Jahre und ist unter Berticksichtigung der heutigen Anforderungen an Aufent-
haltsqualitat, Mobilitat, Flachennutzung und Klimaschutz nicht mehr zeitgeman.

Um das Zentrum, die Schule und den Park fiir alle gut erreichbar zu machen, ist die
Schaffung von sicheren Querungen der Stralden sowie einem durchgangige FulRgan-
ger- und Fahrradwegenetz ein besonderes Anliegen der Burger:innen sowie der
Stadt. Insbesondere sichere Schulwege und damit die Verbesserung des Ful3- und
Radwegnetzes im gesamten Zentrum, bis hin zum Bahnhof, sind daher ein wichtiges
Ziel der Sanierungsmalfinahme.

Die Attraktivitat fur den Fuldverkehr im Gebiet kann durch geeignete MaRnahmen wie
den Ausbau von Gehwegen, die Reduktion von Barrieren und eine zeitgemalie Be-
leuchtung deutlich verbessert werden. Ebenso ist anzustreben, die Radverkehrsbe-
dingungen zu verbessern, gerade auch mit Hinblick auf das Schulzentrum.

Zur Forderung von Treffen und Zusammenhalt, aber auch der Attraktivierung von
Gastronomie, Dienstleistung und Handel wird empfohlen, die Erdgeschosszonen in
den o6ffentlichen Raum hinein zu erweitern und hier fir Belebung, Aufenthaltsqualitat
und Gestaltungsmdglichkeiten zu sorgen.

Die ,grune Mitte“, der Park, soll durch einen Leuchtturmspielplatz attraktiver werden,

Grinflachen generationsgerecht gestaltet, Baume gepflanzt und Beete angelegt wer-
den. Auch die Zuganglichkeit des Schulhofs ist eine Chance fur erlebbares Grin und

Erholung im Zentrum. Im Sinne der Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen sind vor
allem Angebote flr Begegnung, Bewegung, Spiel und Sport aufzuwerten und barrie-

rereduziert auszugestalten. Auf sichere fulllaufige Wegeverbindungen zwischen Kin-
dertageseinrichtungen und neuem Spielplatz ist zu achten.

Die in den 50er Jahren stark auf den Kfz-Verkehr ausgerichtete Planung resultiert im
Gebiet in Uberdimensionierte Fahrverkehrsflachen und eine unverhaltnismaflig hohe
Flacheninanspruchnahme durch den ruhenden Verkehr. Dies gilt vor allem fiir die
zentralen Bereiche mit ihren Geschosswohnungsbauten, in denen der ruhende Ver-
kehr meist in Garagenhdfen organisiert ist. Um hier eine nachhaltige Veranderung
herbeizufuhren, werden nicht nur Entsiegelungs- und Begrinungsmaflinahmen emp-
fohlen, sondern auch weitergehende Untersuchungen zur Uberpriifung inwieweit die
Flachennutzung in diesen Bereichen optimiert werden kann. Geprift werden sollte
auch, inwieweit Sammelgaragen an geeigneten Standorten fiir eine Verbesserung
sorgen kénnten.

Mit gezielten Entsiegelungsmallinahmen, dem verstarkten Einsatz von Wasserele-
menten und einer angepassten, hitzeresistenten und schattenspendenden Bepflan-
zung, werden wichtige Ziele zur Vorbeugung von Extremwetterereignissen umgesetzt.
Gerade stark versiegelte Bereiche, die an heil3en Tagen als Hitzeinsel wirken und
keine Wasserspeicherkapazitaten aufweisen, sollten fir eine Umgestaltung zur Ver-
besserung des Stadtklimas besonders in Betracht gezogen werden.

Entwicklungsziele

> Neugestaltung der zentralen Grinflache zu differenziert gestalteter Parkflache fir
alle Generationen

> ,Leuchtturmspielplatz®
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Schaffung von Aufenthaltsqualitaten durch mehr Sitzmdoglichkeiten, Baume, Griin-
flachen

»Aktivitdtsband“ entlang der kommerziellen Erdgeschosszone in der Jahnstral3e
funktionale und gestalterische Verbesserung der Strallenraume

Schaffung von sicheren Schulwegen und durchgangig barrierefreien Fuldiganger-
wegen

Radwege und Fahrradstellplatze

Verbesserung des Wohnumfeldes durch Qualifizierung von multifunktionalen Frei-
raumen

Klimagerechte Gestaltung des Freiraums, Entsiegelung
Anregung zur Gestaltung halboffentlicher Freiraume
Verbesserung der Beleuchtungssituation auf eigenstandig gefihrten FuRwegen

Prifung geeigneter Malinahmen zur Ordnung der Situation des ruhenden Ver-
kehrs

Angebote fiir Begegnung, Bewegung, Spiel und Sport aufwerten und barriereredu-
Ziert gestalten

Malnahmen

>

>

>

Planungswettbewerb: ,Oberflachenneugestaltung Buhren Zentrum*
Beteiligungsformat ,Stellplatzmanagment® einrichten
Neugestaltung Park

Bushaltestelle(n) funktional und sicher gestalten

Blndelung und Koordination der bereits geplante Tiefbau-Malinahmen und in die-
sem Zuge die Neugestaltung der Oberflachen (siehe hierzu auch ToB-Auswer-
tungstabelle: Umverlegung der Rappentalbachverdolung, Sanierung der Misch-
wasserkanalisation, Erneuerung eines Mittelspannungskabels, Neuverlegung von
Versorgungs- und Datenleitungen sowie die Verlegung von Nahwarme)

8.1.4 Ziel und Handlungsschwerpunkt 4: Klimaschutz und Energiewende

Beschreibung

Kern der Erneuerungsmaflnahme Zentrum Buhren ist die Anpassung des bestehen-
den Freiraums und Wohnraums an zeitgemafe Anforderungen.

Ein Teil des Gebaudebestands wurde bereits modernisiert, andere Gebaude sind im
jeweiligen baujahrstypischen Zustand. Die Anpassung von Grundrissen, Reduktion
von Barrieren, Erneuerung von Sanitareinrichtungen und Installationen kénnen Mal3-
nahmen darstellen, die im Zuge objektbezogener Vorhaben angestrebt werden. Durch
energetische Sanierungen (z.B. Dammung von Dachern und Fassaden, Austausch
von Fenstern und Tlren, Einbau neuer Heizungen) und den Umstieg auf erneuerbare
Energietrager kdnnen Energiekosten eingespart und maf3gebliche Beitrage zur Re-
duktion von CO2-Emissionen geleistet werden. Auch die Erneuerung der Fassade
kann, neben gestalterischen Verbesserungen des Stadtbilds, durch gezielte Auswahl
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von Farbe und Materialitat positiv auf das Mikroklima einwirken, indem die Absorption
der Sonnenstrahlung reduziert wird.

Im Zuge des Sanierungsgebiets soll die Investitions- und Mitwirkungsbereitschaft der
Blrger zum Anschluss an das geplante Nahwarmenetz ausgebaut werden sowie der
Ausbau von Dach- und Fassadenbegriinung und Photovoltaik, insbesondere auch bei
den gréRBeren Geschosswohnungsbauten.

Wo immer méglich, sollen Flachen entsiegelt werden und die geschlossenen Asphalt-
belagen gegen offene Rasengitter oder wassergebundene, sickerungsfahige Boden-
beldge getauscht werden.

Im Zuge des neuen Sanierungsgebiets sollen Regenwassersammelstellen in die Er-
schlieSungsflachen integriert werden, die insbesondere zum Giellen der neu angeleg-
ten Grinflachen, aber auch zum Saubern der StralRen dienen sollen. Zusatzliche
Baume sowie Dach- und Fassadenbegriinungen runden das griine Konzept ab.

Ein Kleinerer Bereiche im Stiden und Sidwesten des Sanierungsgebiets befinden
sich im HQ100-Uberschwemmungsgebiet. Weitaus gréRere Bereiche (vor allem die
Stralken) befinden sich dariiber hinaus im HQEXTREM-Uberschwemmungsgebiet.
Die Uberschwemmungsgebiete sollten in der weiteren Planung beriicksichtigt werden
und entsprechend angepasst gebaut bzw. saniert werden.

Entwicklungsziele
> Optimierung der Energieeffizienz im Altbaubestand
> Fernwarmenetz ausbauen
> Anbringung von Solar- und Photovoltaik auf Dachern
> Klimagerechte Gestaltung des Freiraums

> Pflanzen von Baumen und Schaffung von Grinflachen, insbesondere entlang der
Jahnstralle

> Entsiegelung o6ffentlicher und privater Freiflachen
> Neues integriertes Mobilitatskonzept (Reduzierung von Larm und Abgasen)

> Erarbeitung eines ,Schwammstadtkonzeptes”

Malinahmen
> Wettbewerb zur Umgestaltung der Oberflachen im Zentrum Buhren
> Nahwarme bereitstellen

> Fdrderungen privater, klimaangepasster Sanierungen

8.1.5 Ziel und Handlungsschwerpunkt 5: Bildung und Zusammenhalt

Beschreibung

Frommern erscheint als typischer ,Teilort“. Es macht den Anschein, dass man, um
Essen zu gehen, zu flanieren oder fir das ,Einkaufserlebnis” in die Kernstadt fahrt.
Dem Zentrum Frommern fehlt es an Aufenthaltsqualitat. Treffen und Verweilen findet
wenig statt, weshalb auch der Zusammenhalt in der Burgerschaft und die
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Identifikation mit dem Zentrum gering ist beziehungsweise sich auf die Stellplatze vor
der Haustlre beschrankt. Vandalismus und Miill sind ein Problem im 6ffentlichen
Raum. Daher ist die Aufwertung des Zentrums, auch um Treffpunkte und Ausstauch
zu schaffen und den Zusammenhalt zu férdern, ein grundlegendes Anliegen. Neben
den neuen Begegnungszonen im Freien mdchte die Stadt zusatzlich auch einen
Quartiersraum schaffen.

Die Teilhabe aller Generationen am Miteinander ist in diesem Zusammenhang von
grolRer Wichtigkeit. Ein Punkt hierbei ist die barrierefreie ErschlieBung aller &ffentli-
chen Bereiche und Einrichtungen.

Auch die Ganztagesbetreuung der Kinder ist ein wichtiger Aspekt fir die Teilhabe al-
ler. Um diese auch zukinftig zu gewahrleisten, wird die zentral im Sanierungsgebiet
gelegene Schule saniert und angepasst. Der Schulhof soll auch jenseits des Schulbe-
triebs als 6ffentlicher Raum fir alle gestaltet und nutzbar gemacht werden.

Die demografische Entwicklung im Untersuchungsgebiet macht deutlich, dass erheb-
licher Integrationsbedarf besteht. Frommern ist heute durch eine grof3e Vielfalt an Na-
tionalitaten gepragt und in den letzten Jahren ist die Zahl junger Familien deutlich ge-
stiegen. Gleichzeitig bleibt die Gruppe alterer Menschen — bedingt durch den demo-
grafischen Wandel — weiterhin stark vertreten. Um die Verbundenheit der Bewohner:
innen mit inrem Stadtteil zu fordern und den sozialen Zusammenhalt zu starken, ist
die Schaffung attraktiver 6ffentlicher Rdume von zentraler Bedeutung. Dazu gehdren
sowohl offene Treffpunkte im Freien als auch wetterunabhangige, Gberdachte Begeg-
nungsorte — Letztere sind im Quartier bislang kaum vorhanden. Die Einfuhrung einer
professionell geflihrten Quartiersarbeit und die Einrichtung eines zentral gelegenen
Quartiersbiros schaffen neue Méglichkeiten flir eine niederschwellige Ansprache der
Bewohnerschaft sowie fur einen kontinuierlichen Austausch mit lokalen Akteuren.
Daruber hinaus kann die Quartiersarbeit auch nicht-investive Ma3nahmen wie Nach-
barschaftsfeste, gemeinschaftliche Aktionen oder Urban Gardening Projekte initiieren
und langfristig begleiten, um das Miteinander im Stadtteil aktiv zu férdern.

Entwicklungsziele

> Neuer ,Zentrumsplatz* und ,Park” mit schattigen Sitzmoglichkeiten als neue Auf-
enthaltsbereiche fir Treffen uns Austausch

> Begegnungszone entlang der Jahnstral3e fir Auldenbestuhlung, Handel, Treffen
und Verweilen

> Barrierefreiheit der 6ffentlichen Erschlieung

> Foérderung der Durchmischung und Integration von Senioren, jungen Familien so-
wie Menschen mit Migrationshintergrund

> Schaffung eines ,Quartiersraums* als Lern- und Bildungsort fur alle Generationen

> Umgestaltung und Integration des Schulhofs als Aufenthaltsraum auch auRerhalb
des Schulbetriebs

> Schaffung niederschwelliger Beratungs- und Teilhabeangebote fir alle Bewoh-
ner:innen

> Ausbau der Angebote fir Kinder und Jugendliche, Senior: innen und andere Grup-
pen mit besonderen Bedurfnissen
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> Foérderung des ehrenamtlichen Engagements und Starkung bestehender Angebote
und Strukturen

Malnahmen
> Aufbau und Etablierung eines zentral gelegenen Stadtteiltreffs
> Koordination und Durchfiihrung stadtteilweiter Veranstaltungen
> Entwicklung und Durchfiihrung zielgruppengerechter sozialer Angebote

> Foérderung von Selbstinitiative, ehrenamtlichen Engagements und der Beteiligung
der Blrger:innen

> Neuer, grofierer Jugendtreff/-raum

8.1.6 Vorbereitende Mafdnahmen

> Weitere Beteiligung der Blrger:innen zur Entwicklung und Gestaltung der Orts-
mitte, z. B. durch Durchfihrung von Burgerwerkstatten, Birgerinformationsveran-
staltungen, Befragungen

> Weitere stadtebauliche Untersuchungen und Fachplanungen, z. B. Grinflachen-
konzept, Erarbeitung Rahmenplan, konkurrierendes Planungsverfahren (z. B.
Wettbewerb, Mehrfachbeauftragung, Konzeptvergabe) unter Einbeziehung eines
qualifizieren Fachgremiums

> (Eventuell) Erarbeitung von Gestaltungsrichtlinie oder Gestaltungssatzung

> Stellplatzbedarfsberechnung

8.2 Kosten und Finanzierung der Sanierung

Die Voraussetzung fir die Durchflihrbarkeit der stadtebaulichen Sanierung ist die Fi-
nanzierung der unrentierlichen Kosten. Der bendtigte Finanzbedarf resultiert aus den
Ergebnissen der VU und der daraus entwickelten stadtebaulichen Entwicklungs- und
Maflinahmenkonzeption. Auf dieser Grundlage wurde die folgende Kosten- und Finan-
zierungsubersicht erstellt:
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Koaton-
Raatuiarengs- | Anzahd | I fardarfanige Kosten Kosten Koaten Kosten
[T geachnizteonien SCRRLUNG |{| OCORCERS . nait 2026 2027 2028 | 2023 Enoe
Geaamikoaten
[AUSEABEN
L Vorbersltends Untsrsuchungsn 20.000 £ 20.000 £] 20.000 £ [ {3 0 £]
Vorperaitende Untarsuchungen gescharme Kosten: 20000 € 20.000 € 100% 20.000%F| 20.000 £
I ‘Walters Vorbarsiiungsn 375000 € 375.000 £] 112000 €] 16000 £] £1.000 £] 3E.000 £]
Fachplanung, Rahmenpian, = S : - s P s
ergabevertahien ek, gescharze Kosten: s0.000 € S0.000 € 100% 50.000 €| 10.000 £ 15.000 €| 10000 €| 15.000 €|
aligemelne Sftentlichisitsarbal,
Borgemetziigung (Sauschid, Druckkosan gescharme Kosten: Spo0E 5.000€ 100 S.000%] 2000 1.000 € 1.000 %] 1000 %]
uswW.}
Weltere Fachgutachien {Anfangs-
2sChale Kosten: 100 0.
Enawenguiachizn) pesch i 20000 € 20.000 € 20.000F| 20.000 %
Planungewetibawern
“Operflachenneugesialiung Sunren pescharzms Kosten: 150000 € 150.000 € oo 150.000 %] 50.000% 100.000 €|
Zantrum™
Planungs- und Beteligungskosten i = P 0.0 =0 =r.000
Stellpiazmanagement eschaizie Kosten:  150.000 € 150.000 £ 100% 150000 €] D000€|  SO000E|  SOOO0E
. Grundsrwert AECESOE AEC.B50 €] [E1 456 BS0 £ €| LE|
Grunderwesd Telflache Flurstick 5965 T gescharze Kosten: 175 € 131.9:0€ 100°% 131.550 €] 131.550 €|
Grunderweso Flurstick 728 1.970 gescharme Kosten: 170 € 334.900€ oo 334500 €| 334500 €|
. OQrdnungsmagnanmen 4433050 € 4.563.050 £| T500€] 1152375 €] 1.480.400€) 1.530.775 €|
ErschilsEungs- und
Gesiafungsmagnahmen bm Sifsntlichen
Raum
Neugesiaiung des Panks 5% 2.026 250 &m* 1.692375% 1692375 €| 100,000 €| 482375 €| 500000 €| 500000 |
Neugestaltung des Fareingange an ger = = = X e
Seanovensirad 100% 1.970 250 m 432500 492,500 €| 492 500 £|
Peopee g EapE MU ook 790 250 2m 1975002 1o7500¢| 475002 soocoe|  1oDoooe]
)
Neugestaliung Jahnsrake (noro-Gstlich) 100% 2218 250 &m* S54.500€ 554.500 €] 50000 £ 150000 €| 200000 F| 154500 €]
Neugestaliung des "Kreuzungsplatzes” Ltk = i A = -
JANNEALeRIchari-agner STAke 100% 1.260 250 &im 5000 315000 €] 50000 £ 100000 €| 115000 £| 50000 E
Gestaliung der Achse Richand-Wagner
Sirada/Egaka sowle der Parkplatzriache (auf 0% 2263 250 &m* 282875€ J3ZBTSE| 50,000 £ 50000 €| 100.000 €| B2ATSE|
stadiischen Grundsillck)
SchulzingangBasthovensiralle B0% 267 250 &m* S3400% 53.400%] 10.000 £| 20,000 F| 23400
Schuhof 30% 6.170 250 & 452.750€ 452750 €] S0000€( 150000  200000%€ 62750%
‘Wilhedm Neuffer Sraike % 2218 250 &m* FBe.as0e 188.150 €] 50,000 £ 100000 €| 100.000 £| 138150 €|
Hearstellung Baumguarisre 100% 200 750 &m* 150.000 € 150,000 €] 10.000 £ 40,000 €| S0.000 €| S0.000F|
V. Baumagnahmen 1.735.000 € 1.235.000 £ 20.000 £ 160000 £] 350,000 £] £55.000 £|
Ernsuerung - privat
einfache Sanienmg Hw 3 eschalme Mosten: 30.000 € 279.000°€ 100 279,000 €| 50000 €| 125000 €|
umfassands Sankerung 30% 24 gpeschaize Kosien: 30.000 € 216.000€ 0o 216.000 €| 40,000 €| 116000 £|
Zusdiziich Zuschisse bel groéen WEGS gescharme Kosten: S0.000e 10 500,000 €| 10.000 €| 0,000 €] 150000 €| 300000 €|
Erneusrung | Umnutzung kemmunaler
Gebdude
Gehafung 2ines Neudau aur §946/5 gescharme Mosten: B00.0O0 = &l0.000€ 3% 240.000 €| 10.000 €| 30000 E| S0.000F 150,000 |
VI.__Sonstigs Kesten 13 0 £] 0 €] 0 £] 0 £] 0 £
[VIL_Vergitung und Honorars 250,000 € FLEIDES o0 & TS0 E| TEOTO0E| 00000 £|
Sanlerungstrager gescharze Kosten: 250000 € 250,000 € 100% 250.000 €| 25.000€ 25.000 € 25000€( 175000
‘Sanlenungsabrechnung (pescharme Kosten: 25000 € 25000 100 25.000 %] 25000 %]
Summs Ausgaben 7345500 £ E550.500 £] 554.500€] 13970235€( 1934 400&) 2461775 £
Vill._EInnahmen 20.000 €]
Ausglekchsnetrage 20.0a0%| 20.000 %]
Summa Elnnahmen 20.000 £]
[@rorgariichar Gesamiordemahmen E.340.300 € F94.500€ 1370.225€ 1934400€ 2441775€
Finanzienungsaniele:
BundiLand {50 %) 4.184.540€ 35ET00€  1.182.435€ 1.160540% 1465065
Gemeinga Balingen (40 %} 277360 £ 23700 FEE.090 € JTITE0E ATETI0E

Unter Berucksichtigung aller zu erwartenden Kosten und moglichen Einnahmen wer-
den die Gesamtkosten auf etwa 6.940.900 Euro geschatzt.
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9. Planwerk

> Abgrenzung des Untersuchungsgebiets
> Ubersicht der Sanierungsgebiete

> Nutzungen

> Stadtebauliche Missstande

> Zielkonzept

> Malhahmenkonzept
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10. Formeller Antrag

> Begleitschreiben
> Neuantrag
>  Rechtsaufsichtsbestatigung

> Kosten- und Finanzierungsubersicht
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Kriterien der Gebaudebewertung

Neu | Neuwertig

Alle 4 Kriterien erfullt

Generell: optische Unversehrtheit

> Dach, Dachstuhl

> Fassade,
Mauerwerk
> Fenster

> Zugangs- und
Aulenbereich

Dicht, keine Schaden, Dach gedammt

Ansprechende Gestaltung, gedammte Fassade

2- bis 3-fach verglaste Fenster (Isolierglasfenster <10 J.),
Rahmen unbeschadigt

Gestaltete Flachen

Geringe Mangel
1 Kriterium erfillt

Generell: geringe Mangel, Nutzung unbeeintrachtigt

> Dach, Dachstuhl

> Fassade,
Mauerwerk
> Fenster

> Zugangs- und
Aulenbereich

Dicht, farbliche Veranderungen, ungleiches Verlege-
muster, Dammung vorhanden, geringe Starke, kaum
Kaltebricken

Farbveranderungen, mangelhafter Anstrich, gestalteri-
sche Mangel,

Dammung vorhanden, geringe Starke, kaum Kaltebri-
cken

2- bis 3-fach verglaste Fenster (Isolierglasfenster <25 J.),
Rahmen mit Farbveranderungen

Geringe optische Mangel, kleinere Ausbesserungen,
schwer zuganglich (steile Treppe)

Erhebliche Mangel

2 Kriterien erfillt

Generell: groRere Schaden, Mangel, Nutzung einge-
schrankt, Standard Uberaltert

> Dach, Dachstuhl

> Fassade,
Mauerwerk

Dachdichtigkeit gefahrdet, durchhangende Balken, ver-
schobene Dachziegel, Regenrinne mit Rostbefall, Dach-
rinne hangt durch, ortsuntypisches Material,
unzulangliche Warmedammung, sehr geringe Starke, 1U-
ckenhafte Ausfiihrung, in wesentlichen Teilen un-
gedammt, erhebliche Kaltebriicken

Deutliche Farbveranderungen, feuchte Stellen, abgeplatz-
ter Putz, Rissbildungen, ortsuntypische Verkleidung
unzulangliche Warmedammung, sehr geringe Starke, 1U-
ckenhafte Ausfiihrung, in wesentlichen Teilen un-
gedammt, erhebliche Kaltebricken
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> Fenster

> Zugangs- und
Aulenbereich

Isolierglasfenster (> 25 J.), Verbundfenster mit Einfach-
glas, Doppelfenster mit Einfachglas, Glasbausteine, Rah-
men mit starken Farbveranderungen, Lackabplatzungen

Beschadigte und ungleiche Belage, beschadigte oder feh-
lende Gelander, Unebenheiten und Pfiitzenbildung, aus-
getretene Stufen

Substanzielle Mangel
3 Kriterien erfiillt

Generell: schlechter Zustand, Nutzung stark einge-
schrankt, abbruchreif, einsturzgefahrdet,
Wirtschaftlichkeit einer Sanierung fraglich

> Dach, Dachstuhl

> Fassade,
Mauerwerk
> Fenster

> Zugangs- und
Aulenbereich

Dach ist undicht, zerstorte oder fehlende Ziegel, feuchte
Balken, gebrochene Balken, undichte Regenrinnen
keine Warmedammung vorhanden, zu grof3en Teilen un-
gedammt, mehrere ungeddmmte Raume

Putz grol¥flachig abgeplatzt, Feuchteschaden, Standsi-
cherheit eingeschrankt

keine Warmedammung vorhanden, zu gro3en Teilen un-
gedammt, mehrere ungeddmmte Raume

Einscheibenverglasung, Fenster und/oder Rahmen
schadhaft, Glasbausteine beschadigt, Rahmen mit star-
ken Farbveranderungen, Lackabplatzungen, morsches
Holz

Beschadigte Stlitzmauern, gefahrdete Standsicherheit,
Schlaglécher
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Anlagen

Fragebogen
> Gebaude- und Grundstiicksbogen
> Haushalts- und Wohneinheitsbogen

> Betriebsbogen

Informationsunterlagen

> Stellungnahmen der 6ffentlichen Aufgabentrager mit Abwagungsvorschlagen
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Unsere Standorte

die STEG Stadtentwicklung GmbH

Stuttgart

Olgastralie 54 | 70182 Stuttgart

T 071121068 0| F 0711 21068 112
steg-stuttgart@steg.de

Heilbronn

BahnhofstralRe 7 | 74072 Heilbronn
T 0713196400 | F 07131 9640 40
steg-heilbronn@steg.de

Freiburg

Kartauserstrae 51a | 79102 Freiburg im Breisgau
T 07612928137 0 | F 0761 2928137 20
steg-freiburg@steg.de

Dresden

Bodenbacher Stralte 97 | 01277 Dresden
T 0351 25518 0 | F 0351 25518 55
steg-dresden@steg.de

Glauchau

Schlof3platz 11 | 08371 Glauchau

T 03763 4400 30 | F 03763 4400 39
steg-glauchau@steg.de



Kosten-

schitzung _[Fordoreas| > lerioe | Komen | Kosen | Kosten | Koster
Gesamtkosten
AUSGABEN
l.  Vorbereitende Untersuchungen 20.000 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0€ 0€
Vorbereitende Untersuchungen geschétzte Kosten: 20.000 € 20.000 € 100% 20.000 € 20.000 €
. Weitere Vorbereitungen 375.000 € 375.000 € 112.000 € 166.000 € 61.000 € 36.000 €
Fachplanung, Rahmenplan, geschiitzte Kosten: 50.000 € 50.000 € 100% 50.000 € 10.000 € 15.000 € 10.000 € 15.000 €
Vergabeverfahren etc.
allgemeine Offentlichkeitsarbeit,
Burgerbeteiligung (Bauschild, Druckkosten geschétzte Kosten: 5.000 € 5.000 € 100% 5.000 € 2.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
usw.)
Weitere Fachgutachten (Anfangs- / geschitzte Kosten:  20.000 € 20.000 € 100% 20.000 € 20.000 €
Endwertgutachten)
Planungswettbewerb
"Oberflachenneugestaltung Buhren geschétzte Kosten: 150.000 € 150.000 € 100% 150.000 € 50.000 € 100.000 €
Zentrum"
Planungs- und Beteiligungskosten geschatzte Kosten:  150.000 € 150.000 € 100% 150.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €
Stellplatzmanagement
lll. Grunderwerb 466.850 € 466.850 € 0€ 466.850 € 0€ 0€
Grunderwerb Teilflache Flurstlick 696/5 754 geschétzte Kosten: 175 € 131.950 € 100% 131.950 € 131.950 €
Grunderwerb Flurstlick 728 1.970 geschétzte Kosten: 170 € 334.900 € 100% 334.900 € 334.900 €
IV. OrdnungsmaBRnahmen 4.439.050 € 4.589.050 € 417.500 €| 1.152.375€| 1.488.400€| 1.530.775¢€
ErschlieBungs- und
GestaltungsmafBnahmen im offentlichen
Raum
Neugestaltung des Parks 75% 9.026 250 €/m? 1.692.375 € 1.692.375 € 100.000 € 492.375 € 600.000 € 500.000 €
Neugestaltung des Parkeingangs an der 100%  1.970 250 €/m 492.500 € 492.500 € 492.500 €
Beethovenstralle
\'/\'v::ﬁ’iiflt)a'tung Parkplatz an Jahnstrafte (sud- 4440, 790 250 €/m 197.500 € 197.500 € 47.500 € 50.000 €|  100.000 €
Neugestaltung JahnstralRe (nord-ostlich) 100% 2.218 250 €/m? 554.500 € 554.500 € 50.000 € 150.000 € 200.000 € 154.500 €
Neugestaltung des "Kreuzungsplatzes 100%  1.260 250 €/m? 315.000 € 315.000€|  50.000€| 100.000€| 115.000€|  50.000 €
Jahnstrale/Richard-Wagner Stralde
Gestaltung der Achse Richard-Wagner
Strale/Edeka sowie der Parkplatzflache (auf 50% 2.263 250 €/m? 282.875 € 282.875 € 50.000 € 50.000 € 100.000 € 82.875 €
stadtischen Grundsttick)
Schuleingang/Beethovenstralle 80% 267 250 €/m? 53.400 € 53.400 € 10.000 € 20.000 € 23.400 €
Schulhof 30% 6.170 250 €/m? 462.750 € 462.750 € 50.000 € 150.000 € 200.000 € 62.750 €
Wilhelm Neuffer Stralle 70% 2.218 250 €/m? 388.150 € 388.150 € 50.000 € 100.000 € 100.000 € 138.150 €
Herstellung Baumquartiere 100% 200 750 €/m? 150.000 € 150.000 € 10.000 € 40.000 € 50.000 € 50.000 €
V. BaumaBnahmen 1.795.000 € 1.235.000 € 20.000 € 160.000 € 360.000 € 695.000 €
Erneuerung - privat
einfache Sanierung 30% 31 geschétzte Kosten: 30.000 € 279.000 € 100% 279.000 € 50.000 € 100.000 € 129.000 €
umfassende Sanierung 30% 24 geschétzte Kosten: 30.000 € 216.000 € 100% 216.000 € 40.000 € 60.000 € 116.000 €
zusatzlich Zuschusse bei grolRen WEGs geschétzte Kosten: 500.000 € 100% 500.000 € 10.000 € 40.000 € 150.000 € 300.000 €
Erneuerung / Umnutzung kommunaler
Gebaude
Schaffung eines Neubau auf 696/5 geschétzte Kosten: 800.000 € 800.000 € 30% 240.000 € 10.000 € 30.000 € 50.000 € 150.000 €
VI. Sonstige Kosten 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
VIIl. Vergiitung und Honorare 250.000 € 275.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 200.000 €
Sanierungstrager geschétzte Kosten: 250.000 € 250.000 € 100% 250.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 175.000 €
Sanierungsabrechnung geschétzte Kosten: 25.000 € 25.000 € 100% 25.000 € 25.000 €
Summe Ausgaben 7.345.900 € 6.960.900 € 594.500 €| 1.970.225€| 1.934.400€| 2.461.775€
VIll. Einnahmen 20.000 €
Ausgleichsbetrage 20.000 € 20.000 €
Summe Einnahmen 20.000 €
erforderlicher Gesamtforderrahmen 6.940.900 € 594.500€ 1.970.225€ 1.934.400€ 2.441.775€
Finanzierungsanteile:
Bund/Land (60 %) 4.164.540 € 356.700€ 1.182.135€ 1.160.640€ 1.465.065¢€
Gemeinde Balingen (40 %) 2.776.360 € 237.800 € 788.090 € 773.760 € 976.710 €




Bqlin%n dic STEG

GroRe Kreisstadt
Vorbereitende Untersuchungen
Stidtebauliche Erneuerung "Zentrum Buhren, Frommern" -.

STADTEBAU-
FORDERUNG

Fragebogen fiir Eigentimerinnen und Eigentumer PR ek

Liebe Eigentimerinnen und Eigentimer,

Ihre Angaben helfen uns, Ihre Bedirfnisse in der Sanierungsplanung zu bericksichtigen und die
Wohnsituation zu verbessern. Bitte fillen Sie den Fragebogen durch Ankreuzen bzw. durch
Eintragungen aus. Falls Sie eine Frage nicht beantworten kdnnen, kreuzen Sie bitte die am
ehesten zutreffende Antwort an oder fahren mit der nachsten Frage fort. Ubrigens: Mit dem QR-
Code rechts gelangen Sie zum Online-Fragebogen.

Vielen Dank fir Ihre Mitwirkung!

Ich habe die Datenschutz-Informationen gelesen und erkenne diese an: Oja (O nein

Eigentiimer:in: von Strafde und Hausnummer:

1.1. Angabe Baujahr und das Jahr der letzen Modernisiserung/des letzten Umbaus: Baujahr I:I

Modernisierung und/oder Umbau |:|

1.2 Wie wird das Gebidude genutzt?
O Wohngebaude O Wohn- und Geschaftsgebaude O Wohnhaus mit Nebengebaude angebaut
O Nebengebaude (Scheune, Garage) O Betriebs-/Geschaftsgebaude O Sonstiges (bspw. unbebaut):

1.3 Welche Bauteile wurden nachtriglich warmegedammt bzw. erneuert und wann?

AuRenfassade O komplett O teilweise im Jahr |:|
Dach oder oberste Geschossdecke O komplett O teilweise im Jahr |:|
Kellerdecke oder Bodenplatte O komplett O teilweise im Jahr |:|
Fenster O komplett O teilweise im Jahr |:|
Heizung O komplett O teilweise imdJahr [ ]

2.1 Welche Absichten haben Sie mit Ihrem Grundstiick/Gebaude in den nachsten Jahren ?
O Modernisierung und/oder Umbau O Abbruch O Verkauf O sonstiges, und zwar:
O Erweiterung O Neubau O keine Veranderung

|

2.2 Bei Umbau, Erweiterung oder Neubau : Wieviele zusatzliche Wohnungen wiirden entstehen?

2.3 Was konnte eine Forderung von Erneuerungsmafnahmen durch die Gemeinde bei lhnen bewirken?
O MaRnahmen waren erstmalig finanzierbar O es ware ein groReres MalRnahmenpaket denkbar
O es ware ein friherer Mallnahmenbeginn mdglich O keine Auswirkung auf Investitionsentscheidung

2.4 Konnen Sie sich vorstellen, auf lhrem Grundstiick eine der folgenden Mafnahmen umzusetzen?
O Dachbegriinung O Entsiegelung von befestigten Flachen O Retension von Regenwasser (Zisterne)

O Fassadenbegriinung O Naturnahe Grundstiicksgestaltung O keine Mdoglichkeit/kein Interesse

Bitte wenden!
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3.1 Welche(s) Heizungssystem(e) haben Sie im Gebdude?
O Zentralheizung O Einzelofen O Warmepumpe O sonstiges, und zwar:
O Etagenheizung O Nachtspeicheréfen O Thermische Solaranlage

|2

3.2 Mit welchen Energietrigern heizen Sie?
O Ol O Strom/Wéarmepumpe O Scheitholz O Solarwarme
O Gas O Strom/Nachtspeicheréfen O Pellets/Hackschnitzel O Nah-/Fernwarme

4.1 Falls Nebengebaude auf dem Grundstiick vorhanden oder angebaut sind, wofiir werden diese genutzt?
O Landwirtschaft O Abstellflache O sonstiges, und zwar:
O steliplatzflache O Werkstatt

4.2 Falls Nebengebaude auf dem Grundstiick vorhanden oder angebaut sind, was haben Sie vor?
O Erneuerung O Abbruch O sonstiges, und zwar:
(O Um- bzw. Ausbau (O Abbruch und Neubau

5. Nennen Sie hier bitte Ihre Themen oder Ideen, die fiir Sie bei der Gebietsentwicklung wichtig sind:

6. Uns liegt sehr viel an Ihrer Mitwirkung. Wie mochten Sie bei der Gebietsentwicklung beteiligt werden?

O Informationsveranstaltung O Quartiersrundgang
O Beteiligungsveranstaltung mit Themen-/Diskussionstischen O regelmafige Arbeitsgruppen
O nur Informationen per Post, Internet oder Amtsblatt der Gemeinde O Ich habe kein Interesse

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Fragebogen auszufiillen!

Bitte vergessen Sie nicht, auch den Haushalts- und Wohnungsbogen und ggfs. den Betriebsbogen auszufiillen
bzw. diesen an Ihre Mieter:in oder Pachter:in weiterzureichen.




Bqlin%n dic STEG

GroRe Kreisstadt

Vorbereitende Untersuchungen af

Stadtebauliche Erneuerung "Zentrum Buhren, Frommern' il

von Bund, Landern und
Gemeinden

Haushalts- und Wohnungsbogen fiur Bewohner:innen

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,

Ihre Angaben helfen uns, lhre Bediirfnisse in der Sanierungsplanung zu berticksichtigen
und lhre Wohnsituation zu verbessern. Bitte fullen Sie den Fragebogen durch Ankreuzen
bzw. durch Eintragungen aus. Falls Sie eine Frage nicht beantworten konnen, kreuzen Sie
bitte die am ehesten zutreffende Antwort an oder fahren mit der nachsten Frage fort.
Ubrigens: Mit dem QR-Code rechts gelangen Sie zum Online-Fragebogen.

Vielen Dank fir Ihre Mitwirkung!

Ich habe die Datenschutz-Informationen gelesen und erkenne diese an: Oja (O nein
Strafde und Hausnummer: Wohnung Nr.:
Bewohner:in: (Dieser Fragebogen gilt fur jeweils eine Wohnung)

1. Bitte geben Sie an, um was fiir einen Haushalt es sich handelt.
O Eigentimerhaushalt O Mieterhaushalt O Person(en) mit Wohnrecht O unbewohnt

2. Bitte machen Sie hier Angaben zu den im Haushalt lebenen Personen:

Person1 Person2 Person3 Person4 Person5 Personb6

Geschlecht mannlich
weiblich

divers

Bitte tragen Sie das Alter der Person ein |

Beruf selbststandig
Arbeitnehmer:in

im Ruhestand

Hausfrau/-mann

Ausbildung/Schule

derzeit arbeitssuchend

sonstiges

Wohndauer in der Wohnung bis 5 Jahre
5 bis 10 Jahre
tber 10 Jahre

hier geboren

OO0O0O00OOOOOQ| OO0
OO0000OOOOOQ| OO0
OO0000OO0OOOQ| OO0
OO0000OO0OOOQ OO0
OO0000OO0OOOQ OO0
OO0O0O00OOOOOQ| OO0

3. Welche Art des Haushaltes besteht in der Wohnung?
O 1 Erwachsener mit Kind/ern O 2 Erwachsene mit Kind/ern O Paar
O alleinstehend O Wohngemeinschaft O sonstiges

Bitte wenden!
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4.Bitte machen Sie Angaben zur Wohnung

Wie viele Zimmer hat die Wohnung? (ohne Kiiche, ohne Bad, Flur, Abstellrdume) |:|
Wie grol} ist die Wohnung? (Flache in m2 mit Kliche, Bad, Flur, Abstellrdume) I:I
Wieviele PKWs besitzt der Haushalt? |:|
Wievele PKW-Stellplatze sind der Wohnung zugeordnet? |:|
Ist die Wohnung barrierefrei erreichbar? O nein O ja
Ist die Wohnung barrierefrei bzw. -arm nutzbar? O nein O ja
Hat die Wohnung eine altersgerechte bzw. bodentiefe Dusche? O nein Q ja

5. Bitte teilen Sie mit, ob Sie den folgenden Aussagen zu Ilhrem Wohnumfeld zustimmen oder nicht:
Ich stimme den Aussagen... ...voll zu ...teilweise zu ...weniger zu ...nicht zu
Viele Einkaufsmdoglichkeiten fir den Alltag in der Nahe.
Die medizinische Versorgung ist gut erreichbar.

Im Quartier ist es immer wieder stérend laut.

Die Larmbelastigung durch den Verkehr ist gering.

FuRganger und Radfahrer kdnnen sich sicher bewegen.
Das Parkplatzangebot ist ausreichend.
Das OPNV-Angebot ist sehr gut.

Das generelle Erscheinungsbild der Wohngegend ist gut.
Es gibt ein groRes Spiel- und Freiflachenangebot.
Im Sommer staut sich die Hitze im Quartier.

Gebaude und Baume im Quartier bieten genug Schatten.

Ich kenne meine Nachbarschaft und wir unterstiitzen uns.
Es gibt gute Angebote fiir Kinder und Jugendliche.
Es gibt gute Angebote fiir Seniorinnen und Senioren.

OO000O OO0 OOO OO 0O
OO000 OO0 OO OO OO
OO000O OOOO OOO OO 0O
OO000O OO0 OOO OO 0O

Ich fihle mich in den Straf’en und auf den Platzen sicher.

6. Was gefillt Ilhnen an IThrem Wohnort besonders?

7. Nennen Sie hier Ihre Themen oder Ideen, die fiir Sie bei der Gebietsentwicklung wichtig sind:

8. Uns liegt sehr viel an Ihrer Mitwirkung. Wie mochten Sie bei der Gebietsentwicklung beteiligt werden?
O Informationsveranstaltung O Quartiersrundgang
O Beteiligungsveranstaltung mit Themen-/Diskussionstischen O regelmafige Arbeitsgruppen

O nur Informationen per Post, Internet oder Amtsblatt der Gemeinde O Ich habe kein Interesse



Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Fragebogen auszufiillen!

Bitte wenden!
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GroRe Kreisstadt

Vorbereitende Untersuchungen afh

Stadtebauliche Erneuerung "Zentrum Buhren, Frommern' STADTEBAU-

von Bund, Landern und
Gemeinden

Liebe Betriebshabererinnen und Betriebsinhaber,

Ihre Angaben helfen uns, Ihre Bediirfnisse in der Sanierungsplanung zu bertcksichtigen.
Bitte fullen Sie den Fragebogen durch Ankreuzen bzw. durch Eintragungen aus. Falls Sie
eine Frage nicht beantworten kénnen, kreuzen Sie bitte die am ehesten zutreffende
Antwort an oder fahren mit der nachsten Frage fort. Ubrigens: Mit dem QR-Code rechts
gelangen Sie zum Online-Fragebogen.

Vielen Dank fiir lhre Mitwirkung!

Ich habe die Datenschutz-Informationen gelesen und erkenne diese an: Oja (O nein

O ...einer Privatperson O ...einer juristischen Person

O Handwerk/Produktion O Handel/Ladengeschaft Q Dienstleistung Q Landwirtschaft (Haupterwerb)
O Sonstiges, bitte angeben:

O Erdgeschoss O In einem oberen Geschoss O Im gesamten Gebaude

O ... im Eigentum O ... gepachtet

]
Vollzeit (einschl. Inhaber:| Teilzeit |:|
]

O Der Eingang ist ebenerdig erreichbar O Der Betrieb ist nur tiber eine Treppe zuganglich.
O Es sind Stufen vorhanden, aber ein stufenloser Zugang ware machbar.

O extra Anlieferungszone, z.B. eigene Einfahrt O unzureichend, z.B. in zweiter Reihe
O extra Stellplatz an der Strafl3e vor Betrieb O nicht relevant fir Betrieb

O Der Nachfolger steht fest. O Es ist nicht klar, wer den Betrieb Gbernimmt. O Zurzeit besteht kein Bedarf.



O kein Bedarf an Veranderung O Verlagerungsabsichten O Betriebsaufgabe geplant
O Erweiterungsabsichten O Verkleinerungsabsichten

Wieviele Betriebsfahrzeuge befinden sich an diesem Standort?
Wieviele Stellplatze sind fur die Betriebsfahrzeuge vorhanden?
Wievele eigene Mitarbeiterstellplatze sind vorhanden?

U

Wieviele Kundenstellplatze sind vorhanden?

Ich stimme den Aussagen... ...voll zu ...teilweise zu ...weniger zu ...nicht zu
Es gibt viele Einkaufs- und Dienstleistungsangebote O O O O
Das Parkplatzangebot ist ausreichend. O O O O
Das OPNV-Angebot ist sehr gut. O O O O
O O O

Das generelle Erscheinungsbild der Betriebsgegend ist gut. O

Q Informationsveranstaltung O Quartiersrundgang
O nur Informationen per Post, Internet oder Amtsblatt der Gemeinde O Ich habe kein Interesse.

O O

Bitte wenden!
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	Die Stellungnahme ist mit der Forstbehörde im LRA Zollernalbkreis abgestimmt und diese erhält eine Mehrfertigung.

	7. Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Abt. 9
	7.1 Geologische und bodenkundliche Grundlagen 
	1. Geologie
	Im Plangebiet liegt teilweise eine Überdeckung aus den quartären Lockergesteinseinheiten "Pleistozänes Schwemmsediment" und "Auenlehm" vor. Darüber hinaus ist die Festgesteinseinheit "Opalinuston-Formation" im Untergrund zu erwarten.
	Die lokalen geologischen Verhältnisse können der digitalen Geologischen Karte von Baden-Württemberg 1 : 50 000 (GeoLa) im LGRB-Kartenviewer entnommen werden. Nähere Informationen zu den lithostratigraphischen Einheiten bieten die geowissen-schaftlichen Informationsportale LGRBwissen und LithoLex.
	7.2 Angewandte Geologie 
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	8. Vermögen und Bau Baden-Württemberg
	nach Überprüfung der Planunterlagen, sind keine Grundstücke des Landes Baden-Württemberg (Liegenschaftsverwaltung), vertreten durch Vermögen und Bau, durch die Vorbereitende Untersuchungen "Zentrum Buhren, Frommern" betroffen.
	Einwendungen bzw. Anregungen werden daher von Seiten des Amtes gegen die vorbereitende Untersuchung nicht vorgebracht.

	9. Regionalverband Neckar-Alb
	Das im übersandten Lageplan dargestellte Gebiet umfasst das im Regionalplan festgelegte Grund- und Nahversorgungszentrum Balingen-Frommern. Zulässig sind hier gemäß Plansatz 2.4.3.2 Z (5) EinzeIhandelsgroßprojekte mit Sortimenten der Grundversorgung und Drogeriewaren. EinzeIhandeIsgroßprojekte mit zentrenrelevanten Sortimenten und Agglomerationen gemäß Plansatz 2.4.3.2 Z (8) sind weiterhin dem Zentralörtlichen Versorgungskern der Balinger Innenstadt vorbehalten.
	Der Regionalplan sieht für Balingen als Mittelzentrum eine Bruttowohndichte von ca. 80 Einwohnern/ha vor. Wir begrüßen die in den Sanierungs- und Entwicklungszielen genannte Innenentwicklung und Nachverdichtung. Bei der Schaffung von bedarfsgerechtem Wohnraum für alle Generationen und generationengerechtem Umbau des Bestandes sollten der Rückgang der Haushaltsgrößen und der Bedarf an kleineren Wohnungen berücksichtigt werden. In Balingen haben Wohnungen im Durchschnitt 105 qm Wohnfläche (STALA 2024). Im Neubau/ Umbau sollten daher überwiegend kleinere Wohnungen geschaffen werden.

	10. Industrie- und Handelskammer Reutlingen
	 Die Industrie- und Handelskammer Reutlingen prüft ausgleichend und abwägend die Interessen der regionalen Wirtschaft. 
	Im Sinne der Balinger Einzelhandelskonzeption ist das Zentrum Buhren ein zentraler Versorgungsbereich für die Bevölkerung. Neben der Nahversorgung übernehmen moderne Ortszentren zusätzliche Funktionen zum Beispiel als sogenannte „Dritte Orte“ und dienen damit als Begegnungs- und Aufenthaltsräume. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der veralteten Bausubstanz begrüßen wir die Festlegung des Sanierungsgebiets „Zentrum Buhren, Frommern“. Ebenso sehen wir die definierten Sanierungs- und Entwicklungsziele als wichtige Schritte zur Attraktivierung und Stärkung des Zentrums. 
	Aus Sicht der IHK Reutlingen ist es wichtig, dass in den weiteren Prozessschritten die Gewerbetreibenden im Sanierungsgebiet aktiv beteiligt und umfassend informiert werden. Dabei sollte insbesondere darauf geachtet werden, dass zentrumsnahe Betriebe frühzeitig über mögliche Baumaßnahmen informiert und in die Planungen einbezogen werden.
	Darüber hinaus möchten wir auf die hohe Bedeutung des motorisierten Individualverkehrs hinweisen, gerade im Kontext der Nahversorgung in ländlich geprägten Räumen. Eine Reduzierung von Parkflächen sollte daher möglichst vermieden und nur in enger Abstimmung mit den betroffenen Wirtschaftsakteuren vor Ort erfolgen.
	Diese enge Abstimmung empfehlen wir nicht nur beim sensiblen Thema Parken, sondern auch bei allen weiteren Aspekten der Neugestaltung der Ortsmitte. Für Beteiligungsformate mit lokalen Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern bieten wir Ihnen als IHK Reutlingen gerne unsere Unterstützung an. 
	Die IHK Reutlingen begrüßt grundsätzlich die Ausweisung des Sanierungsgebiets „Zentrum Buhren, Frommern“ und erhebt zum jetzigen Zeitpunkt keine Einwände gegen das Verfahren. 
	Wir bitten Sie, uns über die weiteren Planungen auf dem Laufenden zu halten. Für die weitere Beteiligung und die Kommunikation mit den Unternehmen vor Ort stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

	11. Polizeipräsidium Reutlingen
	12. Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung
	im Bereich dieser Maßnahme befinden sich weder vorhandene noch geplante Anlagen der BWV. Es werden daher keine Bedenken erhoben.

	13. Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe
	der Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe ist von dieser Maßnahme nicht betroffen.

	14. Zweckverband Abwasserreinigung Balingen
	die Belange des ZAB sind nicht betroffen.

	15. Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Projektgesellschaft mbH
	unsererseits bestehen keine Anmerkungen oder Anregungen zum Untersuchungsbereich.

	16. Eisenbahn-Bundesamt 
	Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes berühren. 
	In Ihrem Untersuchungsgebiet bestehen meinerseits keine Planungen; die zur Elektrifizierung vorgesehene Zollernbahn liegt hiervon weiter entfernt.

	17. DB InfraGO AG Personenbahnhöfe 
	die Belange der DB InfraGO AG Personenbahnhöfe werden nicht betroffen. Wir melden somit Fehlanzeige.
	Rückfragen gerne.

	18. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien
	die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG / DB Station & Service AG) bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme zu o.g. Verfahren. 
	Eisenbahnen des Bundes sind nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) §4 (1) und (3) verpflichtet, die Eisenbahninfrastruktur sicher zu bauen und in einem betriebssicheren Zustand zu halten. 
	Bei dem o.g. Verfahren sind aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen nachfolgende Auflagen und Hinweise zu beachten und einzuhalten:

	19. Stadtwerke Balingen
	Bereits noch 2025 ist die Erneuerung eines Mittelspannungskabels geplant. 2026/2027 ist die Erneuerung eines weiteren Mittelspannungskabels im Sanierungsgebiet geplant (Skizze beigefügt). 

	20. Deutsche Telekom Technik GmbH 
	Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-Gesellschaft(en) gegen die von Ihnen geplante Maßnahme keine Einwände geltend macht. In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit entsprechender Auskunft über unseren vorhandenen Leitungsbestand abgeben.
	Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere obenstehende Vorgangsnummer an. Sollten aus Ihrer Sicht Änderungen am Bestandsnetz der zuständigen Vodafone-Gesellschaft(en) notwendig werden, bitten wir um schnellstmögliche, schriftliche Kontaktaufnahme, mindestens jedoch drei Monate vor Baubeginn.
	Bitte beachten Sie, dass Umverlegungen an unserem Bestandsnetz nicht ohne schriftliche Genehmigungen erfolgen dürfen. Kosten für dadurch entstandene Stillstandszeiten werden von den Vodafone-Gesellschaft(en) nicht übernommen. 
	Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausführenden Tiefbauunternehmen anzufordern. 
	Unsere kostenlosen Planauskünfte sind erreichbar via Internet über die Seite: https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html 
	Dort kann man sich einmalig registrieren lassen und Planauskünfte einholen. 
	Bitte beachten Sie: Es müssen aktuell immer zwei Planauskünfte für Bestandsnetz der Vodafone Deutschland GmbH und Vodafone GmbH / Vodafone West GmbH angefordert werden.

	21. Deutsche Telekom Technik GmbH 
	21.1 Vielen Dank für Ihre Informationen. Die Telekom beabsichtigt hier keinen Ausbau vorzunehmen. Bitte beachten Sie die Kabeltrassenlagen. Diese sind über unsere Planauskunft zu erfahren. Planauskunft.Suedwest@telekom.de. Übersichtspläne sind beigefügt.
	21.2 Anhänge
	/////

	22. Netze BW GmbH
	im Geltungsbereich des o.g. Vorbereitende Untersuchungen unterhalten bzw. planen wir keine elektrischen Anlagen und keine Gasversorgunganlagen. Wir haben daher zum Verfahren keine Anregungen oder Bedenken vorzubringen.

	23. TransnetBW GmbH
	wir haben Ihre Unterlagen dankend erhalten und mit unserer Leitungsdokumentation abgeglichen. Im geplanten Geltungsbereich der Baumaßnahme „Zentrum Buhren, Frommern“ in Balingen betreibt und plant die TransnetBW GmbH keine Höchstspannungsfreileitung. Daher haben wir keine Bedenken und Anmerkungen vorzubringen. Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht erforderlich. 
	Für Rückfragen stehen wir Ihnen trotzdem gerne zur Verfügung.

	24. Terranets BW GmbH
	25. Stadt Balingen, Amt für Familie, Bildung und Vereine
	Der Stadtteil Frommern ist der größte Balinger Stadtteil, so dass hier auch zahlreiche Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters wohnen. Die generelle Aufwertung von Außenflächen für alle Generationen ist ein wichtiger Schritt zur Förderung eines generationenübergreifenden Miteinanders. Insbesondere attraktive Sitzflächen (z. B. auch sogenannte „Lümmelbänke“) für Jugendliche sowie ein geplanter „Leuchtturmspielplatz“ stellen hier massive Verbesserungen dar. Derzeit gibt es einen relativ kleinen und nicht barrierefreien Jugendtreff in der Beethovenstr. 16 (Kellergeschoss der Festhalle), der räumlich nur wenige Optionen bietet und im Außenbereich bereits etwas aufgewertet werden konnte. Aufgrund der Anzahl der Jugendlichen im gesamten Frommern bietet dieser Jugendtreff nur sehr eingeschränkt Möglichkeiten für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung. Das Kinder- & Jugendbüro der Stadt, insbesondere Frau Marleen Richert als zuständige Sozialarbeiterin, ist dauerhaft bemüht die Möglichkeiten für junge Menschen zu verbessern. Daher bitte ich, die Fragestellung nach einem neuen, größeren Jugendtreff/-raum, mit zu berücksichtigen.

	26. Stadt Balingen, Amt für Stadtplanung, Hochbau
	26.1 Kurz für Sie zum Verständnis und zur Erläuterung der Planung: Um dem Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschüler ab dem Jahr 2026 qualitativ sowie quantitativ gerecht werden zu können, wurden pädagogische Raumnutzungskonzepte entwickelt. Diese Konzepte sollen für Schülerinnen und Schüler (folgend SuS genannt) der Stadt Balingen die Ganztagesbetreuung zu einem ausgewogenen Lern- und Lebensort werden lassen. 
	Wann genau das Projekt in Frommern umgesetzt wird, steht aktuell noch nicht fest. Somit gibt es im Moment den Entwurfsstand den Sie anbei erhalten.
	Im ersten Schritt wurde an der Grundschule Frommern die Möglichkeiten geprüft, wie und wo die Ganztagesbetreuung für die SuS stattfinden könnte. Die bereits bestehende Platznot an Räumlichkeiten machte schnell deutlich, dass das Angebot an Ganztagesplätzen in der Zukunft nur über einen Neubau realisiert werden kann. Auch die Standortwahl ergab sich aus den Gegebenheiten heraus deutlich: die Parkplatzfläche im Nord-östlichen Bereich stellt die notwendige Fläche bereit und ermöglicht den Sichtkontakt von Innen in den Außenbereich (Pausenhof), was wiederum die Betreuungssituation in der Zukunft sehr vereinfacht. Und zu guter Letzt bildet der Neubau so durch seine Lage einen optimalen Abschluss des Schulgeländes im Norden und fasst den Pausenhof noch zusätzlich ein. Die Räume sollen adäquat, funktional und ästhetisch ansprechend sowie für Grundschüler angemessen ausgestattet werden und werden hier in einem klassischen zweigeschossigen Baukörper untergebracht. Das Zusammenspiel zwischen Außen und Innen steht hier stark im Fokus. Somit war uns bei der Planung auch die Gestaltung der Außenanlage des Pausenhofs extrem wichtig. Da hier aktuell keinerlei Spielgeräte, Überdachungen oder Aufenthaltsqualitäten für die SuS vorhanden sind, wurden hier ein Spielbereich mit Schaukel und Rutsche geplant, im Bereich der vorhandenen Hackschnitzelebene ein Klettergerüst. Ebenfalls soll eine Unterbringungsmöglichkeit für Fahrzeuge der SuS entstehen, verschiedenen Sitzmöglichkeiten und eine zusätzliche Überdachung um auch hier bei jedem Wetter draußen sein zu können. Der aktuelle Teich wird entfernt, somit entsteht auch hier zwischen den Gebäuden wieder eine Wegführung / Verbindung zwischen dem großen Spielplatz (öffentlich) und dem Pausenhof. Da sich der Neubau auf die vorhandene Parkfläche platziert ( wie oben beschrieben), löst er hier zwar das bestehende Problem der Gefahr durch starken Verkehr bei Bring und Abholzeiten. Allerdings muss hier natürlich eine funktionierende Alternative geschaffen werden, da auch Parkplätze entfallen. Hierzu sollte der „Lehrerparkplatz“ an der Jahnstrasse erweitert und umstrukturiert werden, damit hier eine funktionierende „Kiss & drop“ Zone entsteht und auch einige der wegfallenen Parkplätze kompensiert werden. Diese neue Parkplatzsituation, als auch die Neugestaltung des Pausenhofs, sind eben sicherlich ein großer Punkt wenn es um ihr STEG Konzept geht und sollten hier mit eingebunden werden. 
	Wenn sich hierzu noch Fragen ergeben, dann melden Sie sich gerne bei mir.
	26.2 Anhänge/////

	27. Stadt Balingen, Amt für Bau- und Planungsrecht, untere Baurechtsbehörde
	1. Die Wege im Zentrum Buhren, die über die Grundstücke Flurstücks-Nummern 696/5 und 696/7 der Sparkasse Zollernalb und der Volksbank Hohenzollern-Balingen eG führen, sind nicht öffentlich-rechtlich über eine Baulast abgesichert. Gleiches gilt für die Parkierungsanlage auf dem Grundstück der Volksbank, ebenfalls Flst.-Nr. 696/5.
	2. Im Jahr 2023 wurde auf den Grundstücken, Flurstück Nrn. 563 und 564 ein Wohn- und Geschäftsgebäude mit 34 Wohneinheiten, 1 Gewerbeeinheit sowie 60 Stellplätzen genehmigt. Mit dem Bauvorhaben wurde noch nicht begonnen. 
	3. Hinweis auf die Genehmigung St.-Paulus Kirche mit Außenanlagen und Platz im Jahr 2013. Die katholische Kirche mit Platz grenzt unmittelbar an das geplante Sanierungsgebiet an und bildet den Abschluss zur Jahnstraße. 
	4. Im Areal befinden sich keine ausgewiesenen Denkmale. 

	28. Stadt Balingen, Amt für öffentliche Ordnung und Bürgerservice, Straßenverkehrsbehörde
	29. Stadt Balingen, Amt für Tiefbau
	29.1 - Wir führen aktuell einen Fußverkehrs-Check durch, diese Woche wird sich entscheiden ob hier auch das Gebiet Buhren in Frommern mit dabei sein wird. Insbesondere der Bereich um die Schule. 
	- Außerdem stehen wir auch mit der Schule und den Elternvertretern in Kontakt bezüglich der Verbesserung und der Sicherheit der Schulwege (Rad, Fuß, Bus, Elterntaxi). Hierzu hatten wir bereits letztes Jahr einen Ortstermin mit den Beteiligten. 
	- Weiter bin ich für das Radverkehrskonzept zuständig.
	Zu den drei oben genannten Punkten erhalten Sie von mir rechtzeitig bis zum 22.08.2025 eine Rückmeldung mit Stellungnahme.
	29.2 öffentliche Entwässerungseinrichtungen:

	30. Stadt Balingen, Amt für Bau- und Planungsrecht, Bauleitplanung
	31. Stadt Balingen, Stadtkämmerei und Liegenschaften
	32. Stadt Balingen, Amt für Öffentliche Ordnung und Bürgerservice
	33. Stadt Albstadt
	34. Gemeinde Grosselfingen
	35. Gemeinde Bisingen
	36. Gemeinde Dotternhausen




